
Gehaltsgesetz 1956
(GehG) 

Bundesgesetz vom 29. Feber 1956  über die Bezüge der 
Bundesbeamten  (Gehaltsgesetz 1956 – GehG, BGBl 54/1956)

in der Fassung des Bundesgesetzes
 vom 13. Jänner 2010, BGBl I Nr 6

(Auszug)

ABSCHNITT I
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Anwendungsbereich
§ 1 (1) Dieses Bundesgesetz findet auf alle Bundesbeamten des

Dienststandes Anwendung.
(2) Soweit in diesem Bundesgesetz von Beamten gesprochen wird,

sind darunter die Bundesbeamten des Dienststandes zu verstehen.
(3) Der Abschnitt I dieses Bundesgesetzes findet auf alle Beamten

Anwendung, soweit nicht in den folgenden Abschnitten etwas anderes
bestimmt ist.

Besoldungsrechtliche Einteilung der Beamten
§ 2 Die Bezüge der Beamten richten sich nach der Zugehörigkeit

zu einer der folgenden Besoldungsgruppen: 
1. a) Allgemeiner Verwaltungsdienst, 

b) Beamte der Allgemeinen Verwaltung und Beamte in hand-
werklicher Verwendung, 

2. Richteramtsanwärter, Richter und Staatsanwälte, 
3. Universitätslehrer, 
4. Lehrer, 
5. a) Schul- und Fachinspektoren, 

b) Beamte des Schulaufsichtsdienstes,
6. a) Exekutivdienst, 

b) Wachebeamte, 
7. a) Militärischer Dienst, 

b)  Berufsoffiziere, 
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8. Beamte des Post- und Fernmeldewesens, 
9. Beamte des Krankenpflegedienstes, 

10. Beamte der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung. 

Bezüge
§ 3 (1) Dem Beamten gebühren Monatsbezüge.
(2) Der Monatsbezug besteht aus dem Gehalt und allfälligen Zula-

gen (Dienstalterszulagen, Dienstzulagen, Funktionszulagen, Verwal-
tungsdienstzulage, Verwendungszulage, Pflegedienstzulage, Pflege-
dienst-Chargenzulage, Ergänzungszulagen, Exekutivdienstzulage,
Heeresdienstzulage, Omnibuslenkerzulage, Erzieherzulage, Wach-
dienstzulage, Truppendienstzulage, Kinderzulage, Teuerungszulagen). 

(3) Außer den Monatsbezügen gebührt dem Beamten für jedes Ka-
lendervierteljahr eine Sonderzahlung in der Höhe von 50 vH des Mo-
natsbezuges, der ihm für den Monat der Auszahlung zusteht. Steht ein
Beamter während des Kalendervierteljahres, für das die Sonderzahlung
gebührt, nicht ununterbrochen im Genuß des 
vollen Monatsbezuges, so gebührt ihm als Sonderzahlung nur der ent-
sprechende Teil. Als Monat der Auszahlung gilt bei Ausscheiden aus
dem Dienststand jedenfalls der Monat des Ausscheidens aus dem
Dienststand.

Kinderzulage
§ 4 (1) Eine Kinderzulage von 14,5 € monatlich gebührt – soweit im

Abs 3 nicht anderes bestimmt ist – für jedes der folgenden Kinder, für
das Familienbeihilfe nach dem Familienlastenausgleichsgesetz, BGBl
Nr 376/1967, bezogen wird oder für das nur deshalb keine Familien-
beihilfe bezogen wird, weil für dieses Kind eine gleichartige auslän-
dische Beihilfe bezogen wird: 

1. eheliche Kinder, 
2. legitimierte Kinder, 
3. Wahlkinder, 
4. uneheliche Kinder, 
5. sonstige Kinder, wenn sie dem Haushalt des Beamten angehö-

ren und der Beamte überwiegend für die Kosten des Unter-
haltes aufkommt. 

(2) Für ein Kind, das seit dem Zeitpunkt, in dem der Anspruch auf
die Kinderzulage nach Abs 1 wegfällt, infolge Krankheit oder Gebre-
chens erwerbsunfähig ist, gebührt die Kinderzulage, wenn weder das
Kind noch dessen Ehegattin oder Ehegatte oder eingetragene Partnerin
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oder eingetragener Partner über eigene Einkünfte gemäß § 2 Abs 3 des
Einkommensteuergesetzes 1988, BGBl Nr 400, verfügt, die den Betrag
nach § 5 Abs 2 erster Satz des Allgemeinen Sozialversicherungsge-
setzes (ASVG), BGBl Nr 189/1955, monatlich übersteigen. 

(3) Für ein und dasselbe Kind gebührt die Kinderzulage nur einmal.
Hätten mehrere Personen für ein und dasselbe Kind Anspruch auf diese
Zulage oder eine ähnliche Leistung aus einem Dienstverhältnis zu einer
inländischen Gebietskörperschaft, so gebührt die Kinderzulage nur
dem Beamten, dessen Haushalt das Kind angehört. Hiebei geht der
früher entstandene Anspruch dem später entstandenen vor. Bei gleich-
zeitigem Entstehen der Ansprüche geht der Anspruch des älteren Be-
amten vor.

(4) Dem Haushalt des Beamten gehört ein Kind an, wenn es bei ein-
heitlicher Wirtschaftsführung unter der Leitung des Beamten dessen
Wohnung teilt oder aus Gründen der Erziehung, Ausbildung, Krankheit
oder eines Gebrechens woanders untergebracht ist. Durch die Leis-
tung des Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivildienstes wird die Haus-
haltszugehörigkeit nicht berührt. 

(5) Der Beamte ist verpflichtet, alle Tatsachen, die für den Anfall, die
Änderung oder die Einstellung der Kinderzulage von Bedeutung sind,
binnen einem Monat nach dem Eintritt der Tatsache, wenn er aber
nachweist, daß er von dieser Tatsache erst später Kenntnis erlangt hat,
binnen einem Monat nach Kenntnis, seiner Dienstbehörde zu melden.

Eingetragene Partnerschaften
§ 5 Folgende Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auf ein-

getragene Partnerinnen und Partner von Beamtinnen oder Beamten
nach dem Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft (Einge-
tragene Partnerschaft-Gesetz – EPG), BGBl. I Nr. 135/2009, sinnge-
mäß anzuwenden: § 21a Z 7, § 21g Abs. 11 mit Ausnahme des letzten
Satzes, § 26 Abs. 3 mit Ausnahme der Z 2 lit. b zweiter Fall und § 112e
Abs. 3.

Anfall und Einstellung des Monatsbezuges
§ 6 (1) Der Anspruch auf den Monatsbezug beginnt mit dem auf

den Tag des Dienstantrittes nächstfolgenden Monatsersten oder, wenn
der Dienst an einem Monatsersten angetreten wird, mit diesem Tage.
Der Anspruch auf Monatsbezug beginnt auch dann mit einem Monats-
ersten, wenn der Dienst zwar nicht am Ersten des Monats, wohl aber
am ersten Arbeitstag des betreffenden Monats angetreten wird.
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(2) Der Anspruch auf den Monatsbezug endet mit Ablauf des Mo-
nates, in dem der Beamte aus dem Dienststand ausscheidet.

(3) Änderungen des Monatsbezuges werden mit dem auf den maß-
gebenden Tag folgenden Monatsersten oder, wenn der maßgebende
Tag der Monatserste ist, mit diesem Tag wirksam. Maßgebend ist, un-
beschadet der Bestimmungen der Abs 4 und 5, wenn die Änderungen
keiner bescheidmäßigen Verfügung bedürfen, der Tag des die Ände-
rung bewirkenden Ereignisses, wenn sie durch Bescheid verfügt wer-
den, der im Bescheid festgesetzte Tag oder, wenn ein solcher nicht
festgesetzt ist, der Tag des Eintrittes der Rechtskraft des Bescheides.

(4) Hat der Beamte die Meldung nach § 4 Abs 5 rechtzeitig erstat-
tet, so gebührt die Kinderzulage schon ab dem Monat, in dem die Vor-
aussetzungen für den Anspruch eintreten.

(5) Hat der Beamte die Meldung nach § 4 Abs 5 nicht rechtzeitig
erstattet, so gebührt die Kinderzulage erst von dem der Meldung
nächstfolgenden Monatsersten oder, wenn die Meldung an einem Mo-
natsersten erstattet wurde, von diesem Tag an. 

(6) Wird eine Kündigung oder eine Entlassung aufgehoben, gebüh-
ren dem Beamten die Monatsbezüge und Sonderzahlungen für die
Dauer des aufgelösten Dienstverhältnisses unter Einrechnung dessen,
was er durch anderweitige Verwendung erworben hat. Für die ersten
drei Monate dieses Zeitraumes hat die Anrechnung zu unterbleiben.

Auszahlung

§ 7 (1) Der Monatsbezug ist am Ersten jedes Monats oder, wenn
der Monatserste kein Arbeitstag ist, am vorhergehenden Arbeitstag im
vorhinein auszuzahlen.

(2) Die für das erste Kalendervierteljahr gebührende Sonderzahlung
ist am 1. März, die für das zweite Kalendervierteljahr gebührende Son-
derzahlung am 1. Juni, die für das dritte Kalendervierteljahr gebührende
Sonderzahlung am 1. September und die für das vierte Kalenderviertel-
jahr gebührende Sonderzahlung am 1. Dezember auszuzahlen. Sind di-
ese Tage keine Arbeitstage, so ist die Sonderzahlung am vorherge-
henden Arbeitstag auszuzahlen. Scheidet ein Beamter vor Ablauf eines
Kalendervierteljahres aus dem Dienstverhältnis aus oder wird er in den
Ruhestand versetzt, so ist die Sonderzahlung binnen einem Monat
nach Beendigung des Dienstverhältnisses bzw Versetzung in den Ru-
hestand auszuzahlen.

(3) Auszahlungsbeträge oder einzelne Bestandteile der Bezüge
sind nötigenfalls auf ganze Cent kaufmännisch zu runden.
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(4) Der Beamte ist verpflichtet, für die Möglichkeit vorzusorgen, daß
die ihm gebührenden Geldleistungen unbar auf ein Konto überwiesen
werden können. Die Überweisung hat so zu erfolgen, daß der Monats-
bezug und die Sonderzahlungen spätestens an den in den Abs 1 und
2 angeführten Auszahlungstagen zur Verfügung stehen.

Vorrückung
§ 8 (1) Der Beamte rückt nach jeweils zwei Jahren in die nächsthö-

here für ihn vorgesehene Gehaltsstufe vor. Für die Vorrückung ist, so-
weit im folgenden nichts anderes bestimmt ist, der Vorrückungsstichtag
maßgebend.

(2) Die Vorrückung findet an dem auf die Vollendung des zweijäh-
rigen Zeitraumes folgenden 1. Jänner oder 1. Juli statt (Vor-
rückungstermin), sofern sie nicht an diesem Tage aufgeschoben oder
gehemmt ist. Die zweijährige Frist gilt auch dann als am Vorrückungs-
termin vollstreckt, wenn sie vor dem Ablauf des dem Vorrückungster-
min folgenden 31. März beziehungsweise 30. September endet.

(3) Der Beamte, dessen Übertritt in den Ruhestand aufgeschoben
worden ist, rückt nach dem Ablauf des Jahres, in dem er das 65. Le-
bensjahr vollendet hat, nicht mehr vor, wenn er die Anwartschaft auf
den vollen Ruhegenuß bereits erlangt hat. 

§ 9 (aufgehoben)

Hemmung der Vorrückung
§ 10 (1) Die Vorrückung wird gehemmt 
1. durch eine bescheidmäßige Feststellung, daß der Beamte den

von ihm zu erwartenden Arbeitserfolg trotz Ermahnung nicht
aufgewiesen hat, vom Zeitpunkt der Rechtskraft dieses Be-
scheides an; die Dauer der Hemmung richtet sich nach der
Länge des Beurteilungszeitraumes, für den diese bescheidmä-
ßige Feststellung gilt, und endet jedenfalls mit einer Versetzung
nach § 38 Abs 3 Z 3 des Beamten Dienstrechtsgesetzes 1979
(BDG 1979), BGBl Nr 333, oder einer Verwendungsänderung
nach § 82 Abs 3 BDG 1979; der Rechtskraft der Feststellung
ist die Endgültigkeit des Beurteilungsergebnisses im Sinne des
§ 87 Abs 2 BDG 1979 gleichzuhalten; 

2. durch Nichtablegung einer für die dienstrechtliche Stellung des
Beamten maßgebenden Prüfung innerhalb der hiefür festge-
setzten Frist vom Zeitpunkt des fruchtlosen Ablaufes der Frist
bis zum Nachholen der Prüfung; wird jedoch der Beamte we-
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gen Nichtablegens der Prüfung in eine niedrigere Verwen-
dungsgruppe überstellt, so gilt für diese Verwendungsgruppe
die Hemmung als nicht eingetreten; 

3. durch Antritt eines Karenzurlaubes, soweit nicht gemäß 
§ 75a des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl Nr 333,
oder gemäß § 75a des Richter- und Staatsanwaltschafts-
dienstgesetzes (RStDG), BGBl Nr 305/1961, etwas anderes
verfügt wurde; eine Hemmung tritt jedoch während einer Ka-
renz nach dem Mutterschutzgesetz – MSchG 1979, BGBl
Nr 221, oder nach dem Väter-Karenzgesetz – VKG, BGBl
Nr 651/1989, nicht ein. 

(2) Die Zeit der Hemmung ist für den Lauf der Vorrückungsfrist 
(§ 8 Abs 1) nicht zu berücksichtigen.

(3) Hat sich der Beamte in den Fällen des Abs 1 Z 1 und 2 nach
dem Ablauf des Hemmungszeitraumes durch drei aufeinanderfolgende
Jahre tadellos verhalten und ist in diesem Zeitraum keine Hemmung im
Sinne des Abs 1 Z 1 eingetreten, so ist ihm auf Antrag der Hemmungs-
zeitraum für die Vorrückung anzurechnen. Diese Anrechnung wird mit
dem auf die Antragstellung folgenden Monatsersten wirksam.

(4) Der im Abs 1 Z 3 angeführte Hemmungszeitraum wird für fol-
gende Karenzurlaube mit dem Tag des Wiederantrittes des Dienstes
zur Hälfte für die Vorrückung wirksam: 

1. Karenzurlaub, der zur Betreuung 

a) eines eigenen Kindes oder 

b) eines Wahl- oder Pflegekindes oder 

c) eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des Beamten
angehört und für dessen Unterhalt überwiegend er und
(oder) der Ehegatte des Beamten aufkommt, 

bis längstens zum Beginn der Schulpflicht des betreffenden
Kindes gewährt worden ist, 

2. Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes gemäß 

a) § 75c BDG 1979, 

b) § 75b RStDG, 

c) § 58c des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984, BGBl
Nr 302, und 

d) § 65c des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-
Dienstrechtsgesetzes 1985, BGBl Nr 296. 

§ 11 (aufgehoben) 
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Vorrückungsstichtag

§ 12 (1) Der Vorrückungsstichtag ist dadurch zu ermitteln, daß –
unter Ausschluß der vor der Vollendung des 18. Lebensjahres liegen-
den Zeiten und unter Beachtung der einschränkenden Bestimmungen
der Abs 4 bis 8 – dem Tag der Anstellung vorangesetzt werden: 

1. die im Abs 2 angeführten Zeiten zur Gänze, 
2. sonstige Zeiten, 

a) die die Erfordernisse der Abs 3 oder 3a erfüllen, zur Gänze, 
b) die die Erfordernisse der Abs 3 oder 3a nicht erfüllen, so-

weit sie insgesamt drei Jahre nicht übersteigen, zur Hälfte. 

(2) Gemäß Abs 1 Z 1 sind voranzusetzen: 
1. die Zeit, die 

a) in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskör-
perschaft oder zu einem inländischen Gemeindeverband
oder 

b) im Lehrberuf 
aa) an einer inländischen öffentlichen Schule, Universität

oder Hochschule oder 
bb) an der Akademie der bildenden Künste oder 
cc) an einer mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten inlän-

dischen privaten Schule, Universität oder Hochschule
oder

dd) an einer Pädagogischen Hochschule oder Hochschule
für Agrar- und Umweltpädagogik Wien 

zurückgelegt worden ist; 
2. die Zeit der Leistung des Präsenz- oder Ausbildungsdienstes

nach dem Wehrgesetz 2001 (WG 2001), BGBl I Nr 146, und
des Zivildienstes nach dem Zivildienstgesetz 1986, BGBl
Nr 679, sowie die Zeit der Tätigkeit als Fachkraft der Entwick-
lungshilfe im Sinne des Entwicklungshelfergesetzes, BGBl
Nr 574/1983; 

3. die Zeit, in der der Beamte auf Grund des Heeresversorgungs-
gesetzes, BGBl Nr 27/1964, Anspruch auf eine Beschädigten-
rente entsprechend einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von
mindestens 90 vH gehabt hat; 

4. die Zeit 
a) des Unterrichtspraktikums im Sinne des Unterrichtsprakti-

kumsgesetzes, BGBl Nr 145/1988, oder der Einführung in
das praktische Lehramt, 

b) der Gerichtspraxis (Rechtspraktikantenzeit), 
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c) der nach dem Ärztegesetz 1998, BGBl I Nr 169, zur ärzt-
lichen Berufsausübung vorgeschriebenen praktischen Tä-
tigkeit an einer zugelassenen Ausbildungsstätte, 

d) der Eignungsausbildung nach den §§ 2b bis 2d VBG in der
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2003 geltenden Fas-
sung, des Verwaltungspraktikums gemäß Abschnitt Ia
VBG, oder in einem Ausbildungsverhältnis zu einer inlän-
dischen Gebietskörperschaft als Lehrling, 

e) einer Tätigkeit oder Ausbildung bei einer inländischen Ge-
bietskörperschaft, soweit auf sie die arbeitsmarktpoli-
tischen Förderungsmaßnahmen des Arbeitsmarktförde-
rungsgesetzes, BGBl Nr 31/1969, anzuwenden waren, 

f) einer Tätigkeit als Wissenschaftlicher (Künstlerischer) Mitar-
beiter (in Ausbildung) gemäß § 6 des Bundesgesetzes über
die Abgeltung von wissenschaftlichen und künstlerischen
Tätigkeiten an Universitäten und Universitäten der Künste,
BGBl Nr 463/1974, 

g) in einem Dienstverhältnis, das im Rahmen der Rechtsfähig-
keit einer inländischen öffentlichen Universität oder inlän-
dischen öffentlichen Universität der Künste, der Akademie
der Wissenschaften, der Österreichischen Nationalbiblio-
thek oder einer sonstigen wissenschaftlichen Einrichtung
gemäß Forschungsorganisationsgesetz, BGBl Nr 341/
1981, oder eines Bundesmuseums oder des Österrei-
chischen Patentamtes eingegangen worden ist; 

5. die Zeit einer Verwendung oder Ausbildung, wenn sie in der An-
lage 1 des BDG 1979 oder in einer Verordnung zum BDG 1979
für die Verwendung des Beamten 
a) in einer der Verwendungsgruppen A 1, M BO 1, M ZO 1

oder PT 1 oder in einer der im § 12a Abs 2 Z 3 angeführten
Besoldungs- oder Verwendungsgruppen über das Erfor-
dernis der abgeschlossenen Hochschulbildung hinaus vor-
geschrieben ist oder 

b) in einer der Verwendungsgruppen A 2, B, L 2b, E 1, W 1,
M BO 2, M ZO 2, H 2, K 1 oder K 2 über das Erfordernis
der erfolgreichen Ablegung der Reife- und Diplomprüfung
bzw. Reifeprüfung an einer höheren Schule hinaus vorge-
schrieben ist; 

ferner die nach der Erlangung des Reife- und Diplomprüfungs-
zeugnisses bzw. Reifeprüfungszeugnisses einer höheren Schu-
le für die Ausbildung zur Ablegung der Befähigungsprüfung für
8
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den Fremdsprachunterricht aufgewendete Zeit, soweit sie ein
Jahr nicht übersteigt; 

6. bei Beamten, die in die Verwendungsgruppen A 1, A 2, B, L 2b,
M BO 1, M ZO 1, M BO 2, M ZO 2, H 2, PT 1 bis PT 4, K 1 oder
K 2 oder in eine der im § 12a Abs 2 Z 2 und 3 angeführten Be-
soldungs- oder Verwendungsgruppen aufgenommen werden,
die Zeit des erfolgreichen Studiums 
a) an einer höheren Schule oder 
b) – solange der Beamte damals noch keine Reife- und Di-

plomprüfung bzw. Reifeprüfung erfolgreich abgelegt hat –
an einer Akademie für Sozialarbeit 

bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Beamte den Abschluß dieser
Ausbildung auf Grund der schulrechtlichen Vorschriften frühes-
tens hätte erreichen können; mögliche schulrechtliche Ausnah-
megenehmigungen sind nicht zu berücksichtigen. Als Zeitpunkt
des möglichen Schulabschlusses ist bei Studien, die mit dem
Schuljahr enden, der 30. Juni und bei Studien, die mit dem Ka-
lenderjahr enden, der 31. Dezember anzunehmen; 

7. die Zeit 
a) eines abgeschlossenen Studiums an einer Akademie oder

an einer den Akademien verwandten Lehranstalt, das für
den Beamten Ernennungserfordernis gewesen ist, sowie
die zurückgelegte Berufspraxis, wenn sie nach den jeweils
geltenden Prüfungsvorschriften für die Erlangung der Lehr-
befähigung für eine Verwendung in der Verwendungsgrup-
pe L 2a 2 vorgeschrieben war, in beiden Fällen bis zum
Höchstausmaß von insgesamt zwei Jahren, sofern jedoch
das Studium lehrplanmäßig länger dauert, bis zum
Höchstausmaß des lehrplanmäßig vorgesehenen Studi-
ums, 

b) eines abgeschlossenen Studiums an einer Universität oder
Hochschule bis zum Ausmaß der in lit a vorgesehenen Zeit,
wenn der Beamte der Verwendungsgruppe L 2a 2 oder L
2a 1 angehört und das Hochschulstudium gemäß Anlage 1
zum BDG 1979 als alternatives Ernennungserfordernis zum
Studium an einer Akademie vorgesehen ist, 

c) eines abgeschlossenen Studiums an einer Pädagogischen
Hochschule oder Hochschule für Agrar- und Umweltpäda-
gogik Wien, das für den Beamten Ernennungserfordernis
gewesen ist, sowie die zurückgelegte Berufspraxis, wenn
sie nach den jeweils geltenden Prüfungsvorschriften für die
Erlangung der Lehrbefähigung für eine Verwendung in der
9
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Verwendungsgruppe L 2a 2 vorgeschrieben war, in beiden
Fällen bis zum Höchstausmaß von insgesamt zwei Jahren,
sofern jedoch das Studium lehrplanmäßig länger dauert, bis
zum Höchstausmaß des lehrplanmäßig vorgesehenen Stu-
diums;

8. die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an einer Universität
(wissenschaftlichen Hochschule), Universität der Künste,
Kunsthochschule oder einer staatlichen Kunstakademie oder
einer Fachhochschule (Bundesgesetz über Fachhochschul-
Studiengänge, BGBl. Nr. 340/1993), das für den Beamten in ei-
ner der Verwendungsgruppen A 1, A, L PH, L 1, M BO 1, M ZO
1, H 1, PT 1 oder PT 2 (mit Hochschulbildung) oder für einen
Richteramtsanwärter, Richter, Staatsanwalt oder Universi-
tätsassistenten Ernennungserfordernis gewesen ist;

9. (entfällt)
(2a) Die Anrechnung eines Studiums gemäß Abs 2 Z 8 umfasst 
1. bei Bakkalaureats- und Magisterstudien, auf die ausschließlich

das Universitätsgesetz 2002, BGBl I Nr 120/2002, oder das
Bundesgesetz über Fachhochschul-Studiengänge,
BGBl. Nr. 340/1993 anzuwenden sind, höchstens die Studien-
dauer, die sich bei Teilung der in den für die betreffenden Bak-
kalaureats- und Magisterstudien erlassenen Curricula insge-
samt vorgesehenen ECTS-Anrechnungspunkte durch 60 er-
gibt. Sollten Curricula einer inländischen Universität für die Bak-
kalaureats- und Magisterstudien der entsprechenden Studien-
richtung insgesamt eine geringere Anzahl an ECTS-Anrech-
nungspunkten vorsehen, so sind diese durch 60 zu teilen; 

2. bei Diplomstudien gemäß § 54 Abs 2 des Universitätsgesetzes
2002, die in der Anlage 1 des Universitäts-Studiengesetzes
(UniStG), BGBl I Nr 48/1997, für die betreffende Studienrich-
tung vorgesehene Studiendauer; 

3. bei Studien, auf die ausschließlich das Universitäts-Studienge-
setz (UniStG) und die auf Grund des UniStG zu beschließenden
Studienpläne anzuwenden sind, höchstens die in der Anlage 1
UniStG für die betreffende Studienrichtung vorgesehene Studi-
endauer; 

4. bei Studien, auf die das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz,
BGBl Nr 177/1966, und die nach ihm erlassenen besonderen
Studiengesetze anzuwenden sind, und bei Studien, auf die die
nach dem Allgemeinen Hochschul-Studiengesetz erlassenen
besonderen Studiengesetze auf Grund des § 77 Abs 2 UniStG
anzuwenden sind, höchstens die in den besonderen Studien-
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gesetzen und Studienordnungen für die betreffende Studien-
richtung oder den betreffenden Studienzweig vorgesehene
Studiendauer; 

5. bei Doktoratsstudien, für die die Zulassung aufgrund eines
fachlich in Frage kommenden Fachhochschul-Diplomstudien-
ganges oder Fachhochschul-Magisterstudienganges oder
eines anderen gleichwertigen Studiums an einer anerkannten
inländischen oder ausländischen postsekundären Bildungsein-
richtung erfolgte, höchstens die Studiendauer, die sich auf-
grund der Z 1 bis Z 4 ergeben würde; 

6. bei Studien, auf die keine der Z 1 bis Z 5 zutrifft, höchstens das
in der Anlage 1 festgesetzte Ausmaß. 

(2b) Hat der Beamte nach einem Diplomstudium, auf das das Uni-
versitätsgesetz 2002, das UniStG oder das Allgemeine Hochschul-Stu-
diengesetz anzuwenden war, das zugehörige Doktoratsstudium erfolg-
reich abgeschlossen und 

1. a) war auf dieses Doktoratsstudium weder das Universitäts-
gesetz 2002, das UniStG noch das Allgemeine Hochschul-
Studiengesetz anzuwenden oder 

b) wird die Dauer des Doktoratsstudiums in den Studienvor-
schriften nicht genau festgelegt, 

ist gemäß Abs 2 Z 8 die tatsächliche Dauer des Doktoratsstu-
diums bis zum Höchstausmaß von einem Jahr, 

2. wird die Dauer des Doktoratsstudiums in den Studienvor-
schriften genau festgelegt, ist gemäß Abs 2 Z 8 die tatsächliche
Dauer des Doktoratsstudiums bis zu der in den Studienvor-
schriften festgelegten Dauer 

für die Ermittlung des Vorrückungsstichtages zu berücksichtigen.

(2c) Hat der Beamte nach einem Diplomstudium, auf das weder
das Universitätsgesetz 2002, das UniStG noch das Allgemeine Hoch-
schul-Studiengesetz anzuwenden war, das zugehörige Doktoratsstudi-
um erfolgreich abgeschlossen, zählen beide Studien gemeinsam auf
das in der Anlage zu Abs 2a Z 3 vorgesehene Höchstausmaß.

(2d) Das Doktoratsstudium ist gemäß Abs 2 Z 8 in der nach den
Abs 2b oder 2c maßgebenden Dauer auch dann zu berücksichtigen,
wenn die Ernennungserfordernisse lediglich den Abschluß des entspre-
chenden Diplom- oder Magisterstudiums vorschreiben. 

(2e) Bei der Berücksichtigung von Studienzeiten nach Abs 2 Z 7
und 8 gilt als Laufzeit des Sommersemesters die Zeit vom 1. Jänner bis
zum 30. Juni, als Laufzeit des Wintersemesters die Zeit vom 1. Juli bis
zum 31. Dezember. Hat das Studium mit einem Trimester begonnen,
11
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so ist als Beginn des Studiums, wenn das erste Trimester ein Sommer-
oder Herbsttrimester war, der 1. Juli, wenn das erste Trimester ein Win-
tertrimester war, der 1. Jänner des betreffenden Jahres anzusehen.

(2f) Soweit Abs 2 die Berücksichtigung von Dienstzeiten oder
Zeiten im Lehrberuf von der Zurücklegung bei einer inländischen Ge-
bietskörperschaft, einer inländischen Schule oder sonst genannten in-
ländischen Einrichtung abhängig macht, sind diese Zeiten auch dann
zur Gänze für den Vorrückungsstichtag zu berücksichtigen, wenn sie 

1. nach dem 7. November 1968 bei einer vergleichbaren Einrich-
tung eines Staates zurückgelegt worden sind, der oder dessen
Rechtsnachfolger nunmehr Mitgliedstaat des Europäischen
Wirtschaftsraumes oder der Europäischen Union ist, oder 

2. nach dem 31. Dezember 1979 bei einer vergleichbaren Einrich-
tung des Staates zurückgelegt worden sind, mit dem das As-
soziierungsabkommen vom 29. 12. 1964, 1229/1964, ge-
schlossen worden ist, oder 

3. bei einer vergleichbaren Einrichtung der Schweiz (Abkommen
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitglied-
staaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft
andererseits über die Freizügigkeit, BGBl III Nr 133/2002) zu-
rückgelegt worden sind,

4. bei einer Einrichtung der Europäischen Union oder bei einer
sonstigen zwischenstaatlichen Einrichtung, der Österreich an-
gehört, zurückgelegt worden sind. 

(3) Zeiten gemäß Abs 1 Z 2, in denen der Beamte eine Tätigkeit
ausgeübt oder ein Studium betrieben hat, können im öffentlichen Inter-
esse insoweit zur Gänze berücksichtigt werden, als die Tätigkeit oder
das Studium für die erfolgreiche Verwendung des Beamten von beson-
derer Bedeutung ist. Solche Zeiten können jedoch höchstens in fol-
gendem Ausmaß zur Gänze berücksichtigt werden: 

1. in den Verwendungsgruppen A 1, A 2 oder in gleichwertigen
Verwendungsgruppen fünf Jahre, 

2. in den Verwendungsgruppen A 3 oder in gleichwertigen Ver-
wendungsgruppen drei Jahre und 

3. in den Verwendungsgruppen A 4, A 5 oder in gleichwertigen
Verwendungsgruppen zwei Jahre. 

(3a) Zeiten gemäß Abs 3 sind jedenfalls zur Gänze zu berücksich-
tigen, 

1. soweit sie bereits im unmittelbar vorangegangenen Bundes-
dienstverhältnis nach Abs 3, nach § 26 Abs 3 oder 3a VBG
oder nach einer gleichartigen Bestimmung einer anderen
Rechtsvorschrift zur Gänze berücksichtigt worden sind und 
12
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2. der Beamte bei Beginn des öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-
nisses nach wie vor die hiefür maßgebende Verwendung aus-
übt. 

(4) Zeiträume, in die die nachstehend angeführten Zeiten fallen, sind
von einer Voransetzung nach Abs 1 ausgeschlossen: 

1. die Zeit, die nach Abs 2 Z 1 oder Z 4 lit e, f oder g oder nach
Abs 2f zu berücksichtigen wäre, wenn der Beamte auf Grund
einer solchen Beschäftigung einen Anspruch auf laufende Pen-
sionsleistungen erworben und diese nicht dem Bund abgetre-
ten hat, 

2. die Dienstzeit in einem öffentlichen Dienstverhältnis, soweit sie
nach den Vorschriften, die für dieses Dienstverhältnis gegolten
haben, für die Vorrückung in höhere Bezüge nicht wirksam ge-
wesen ist, 

3. die Zeit, die im Zustand der Ämterunfähigkeit zurückgelegt wor-
den ist. 

Die Einschränkung der Z 2 gilt nicht für Zeiten, die nur deshalb nicht
voll für die Vorrückung in höhere Bezüge wirksam waren, weil sie in
einem Beschäftigungsausmaß zurückgelegt wurden, das unter der
Hälfte des für eine Vollbeschäftigung vorgeschriebenen Beschäfti-
gungsausmaßes lag. Waren solche Zeiten aus anderen Gründen für die
Vorrückung nicht oder nicht voll wirksam (zB wegen eines Karenzur-
laubes), ist die Z 2 hingegen anzuwenden.

(5) (entfällt) 
(6) Die im Abs 2 Z 1 und 4 lit d bis g angeführten Zeiten sind in dem

Ausmaß voranzusetzen, in dem sie im Falle einer Überstellung aus der
entsprechenden niedrigeren Verwendungsgruppe in die höhere Besol-
dungs- oder Verwendungsgruppe gemäß § 12a für die Vorrückung an-
rechenbar wären, wenn sie 

1. in den Fällen, in denen das gegenwärtige Dienstverhältnis in ei-
ner der Verwendungsgruppen L 2a begonnen hat, vor der Er-
füllung des Ernennungserfordernisses der erfolgreichen Absol-
vierung einer Akademie oder einer den Akademien verwandten
Lehranstalt oder eines Ernennungserfordernisses liegen, das
dieses Erfordernis ersetzt oder an seine Stelle tritt; 

2. in den Fällen, in denen das gegenwärtige Dienstverhältnis in ei-
ner der im § 12a Abs 2 Z 3 angeführten Besoldungs- oder Ver-
wendungsgruppen begonnen hat, vor der Erfüllung des Ernen-
nungserfordernisses der abgeschlossenen Hochschulbildung
oder der Erfüllung eines Ernennungserfordernisses liegen, das
das erstgenannte Erfordernis ersetzt oder an seine Stelle tritt; 
13
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3. in den Fällen der Z 1 und 2 zwar nach der Erfüllung der ange-
führten Erfordernisse liegen, aber in einer Einstufung zurückge-
legt worden sind, die der Besoldungs- oder Verwendungsgrup-
pe, in der das gegenwärtige Dienstverhältnis begonnen hat,
nicht mindestens gleichwertig ist. 

(7) Die gemäß Abs 1 Z 2 lit b, Abs 2 Z 7 und 8 und Abs 3 und 3a
berücksichtigten Zeiträume sind in dem Ausmaß voranzusetzen, in
dem sie im Falle einer Überstellung aus der entsprechenden niedrigeren
Verwendungsgruppe in die höhere Besoldungs- oder Verwendungs-
gruppe für die Vorrückung anrechenbar wären, wenn auf sie die Vor-
aussetzungen des Abs 6 Z 1 oder 2 zutreffen. 

(8) Die mehrfache Berücksichtigung ein und desselben Zeitraumes
ist – abgesehen von den Fällen des § 114 Abs 1 – unzulässig. Nicht
voranzusetzen sind ferner die in Abs 2 Z 2 und 3 angeführten Zeiten,
soweit sie in einen gemäß Abs 2 Z 7 oder 8 zu berücksichtigenden Zeit-
raum fallen.

(9) Der Vorrückungsstichtag ist mit Bescheid festzustellen. Die
Feststellung soll möglichst gleichzeitig mit der Ernennung des Beamten
vorgenommen werden.

(10) Wird ein Beamter in eine der im Abs 2 Z 6 angeführten Verwen-
dungsgruppen oder in die Verwendungsgruppe E 1 oder W 1 überstellt,
so ist sein Vorrückungsstichtag mit Wirkung vom Tag der Überstellung
insoweit zu verbessern, als sich aus der Anwendung des Abs 2 Z 5 bis
9 eine Verbesserung für seine neue Verwendungsgruppe ergibt. Soweit
sie in Betracht kommen, sind hiebei die Abs 4, 7 und 8 anzuwenden. 

(11) Vollendet ein Beamter der Verwendungsgruppe A 1 oder einer
anderen Verwendungsgruppe, für das eine der Verwendung entspre-
chende abgeschlossene Hochschulbildung Ernennungserfordernis ist, 

1. das Studium, mit dem er dieses Erfordernis erfüllt, oder 
2. das Doktoratsstudium zu einem solchen Studium 

erst nach seiner Einstufung in diese Verwendungsgruppe, ist sein
Vorrückungsstichtag mit Wirkung vom Tag des Abschlusses des betref-
fenden Studiums insoweit zu verbessern, als sich aus der Anwendung
des Abs 2 Z 8 oder der Abs 2a bis 2e, 6 oder 7 ein günstigerer Vorrü-
ckungsstichtag ergeben hätte, wenn dieses Studium bereits am Beginn
des Dienstverhältnisses abgeschlossen gewesen wäre.

Überstellung
§ 12a (1) Überstellung ist die Ernennung zum Beamten einer ande-

ren Besoldungs- oder Verwendungsgruppe.
14
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(2) Für die Ermittlung des in der neuen Besoldungs- oder Verwen-
dungsgruppe gebührenden Gehaltes werden die nachstehenden Be-
soldungs- und Verwendungsgruppen wie folgt zusammengefaßt: 

1. Verwendungsgruppen A 1 bis A 7, B, C, D, E, P 1 bis P 5, L 2b,
L 3, E 1, E 2a, E2b, E 2c, W1, W2, MBO1, MBO2, MBUO1,
MBUO2, M ZO 1, M ZO 2, M ZUO 1, M ZUO 2, M ZCh, H 2,
PT 1 bis PT 9, PF 1 bis PF 6 und K 1 bis K 6; 

2. Verwendungsgruppen L 2a; 

3. Verwendungsgruppen A, L PH, L 1 und H 1, Richteramtsan-
wärter, Richter und Staatsanwälte, Universitätsdozenten und
Universitätsassistenten. 

(3) Wird ein Beamter aus einer Besoldungs- oder Verwendungs-
gruppe in eine gleichwertige oder höhere Besoldungs- oder Verwen-
dungsgruppe derselben Ziffer des Abs 2 überstellt, so gebührt ihm die
besoldungsrechtliche Stellung, die sich auf Grund der Vorrückung oder
Zeitvorrückung ergeben würde, wenn er die in der Besoldungs- oder
Verwendungsgruppe anrechenbare Gesamtdienstzeit als Beamter der
neuen Besoldungs- oder Verwendungsgruppe zurückgelegt hätte.

(4) Wird ein Beamter aus einer Verwendungsgruppe in eine höhere
Besoldungs- oder Verwendungsgruppe einer anderen Ziffer des Abs 2
überstellt, so gebührt ihm die besoldungsrechtliche Stellung, die sich
auf Grund der Vorrückung oder Zeitvorrückung ergeben würde, wenn
er die in der bisherigen Verwendungsgruppe anrechenbare Gesamt-
dienstzeit in dem Ausmaß in der neuen Besoldungs- oder Verwen-
dungsgruppe zurückgelegt hätte, um das diese Zeit die in der fol-
genden Tabelle angeführten Zeiträume übersteigt: 

Überstellung Ausbildung im Sinne der 
Ernennungserfordernisse der

Anlage 1 zum Beamten-
Dienstrechtsgesetz 1979

Zeitraum

von der in die Jahre

Besoldungs- oder 
Verwendungsgruppe

gemäß Abs 2 Z

1
1

1
2

2

2
3

3
3

3

mit abgeschlossener
Hochschulbildung gem. 

Anlage 1 Z 1.12 BDG 1979 in 
den übrigen Fällen mit

abgeschlossenem
Hochschulstudium

in den übrigen Fällen

2
4

6
2

4
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(5) Erfüllt ein Beamter das im Abs 4 angeführte Erfordernis der ab-
geschlossenen Hochschulbildung gemäß Anlage 1 Z 1.12 BDG 1979
erst nach der Ûberstellung in eine der im Abs 2 Z 3 angeführten Besol-
dungs- oder Verwendungsgruppen, ist seine besoldungsrechtliche
Stellung mit Wirkung vom Tag der Erfüllung dieses Erfordernisses ent-
sprechend dem Abs 4 neu festzusetzen.

(6) Wird ein Beamter in eine niedrigere Verwendungsgruppe über-
stellt, so gebührt ihm die besoldungsrechtliche Stellung, die sich auf
Grund der Vorrückung oder Zeitvorrückung ergeben hätte, wenn er die
in der bisherigen Besoldungs- oder Verwendungsgruppe anrechenbare
Gesamtdienstzeit als Beamter der niedrigeren Verwendungsgruppe zu-
rückgelegt hätte.

(7) Ist ein Beamter in eine höhere Besoldungs- oder Verwendungs-
gruppe überstellt worden und wird er nachher in eine niedrigere Ver-
wendungsgruppe überstellt, so ist er so zu behandeln, als ob er bis zur
Überstellung in die niedrigere Verwendungsgruppe in der Verwen-
dungsgruppe geblieben wäre, aus der er in die höhere Besoldungs-
oder Verwendungsgruppe überstellt worden ist.

(8) Bei Überstellungen nach den Abs 3, 4, 6 und 7 und bei einer
Änderung der besoldungsrechtlichen Stellung nach Abs 5 ist die in der
höchsten Gehaltsstufe einer Besoldungs- oder Verwendungsgruppe
oder einer Dienstklasse, aus der eine Zeitvorrückung nicht mehr vorge-
sehen ist, verbrachte Zeit bis zum Ausmaß von vier Jahren für die Vor-
rückung und den Anfall der Dienstalterszulage zu berücksichtigen. Die
§§ 8 und 10 sind sinngemäß anzuwenden.

Ergänzungszulage aus Anlaß einer Überstellung
§ 12b (1) Ist nach einer Überstellung das jeweilige Gehalt in der

neuen Verwendungsgruppe niedriger als das Gehalt, das dem Beam-
ten jeweils in seiner bisherigen Verwendungsgruppe zukommen würde,
so gebührt dem Beamten eine ruhegenußfähige Ergänzungszulage auf
dieses Gehalt.

(2) Abweichend vom Abs 1 ist diese Ergänzungszulage nach Maß-
gabe des Erreichens eines höheren Gehaltes einzuziehen, wenn der
Beamte 

1. in eine andere Besoldungsgruppe oder 
2. in eine niedrigere Verwendungsgruppe 

überstellt wird.

(3) Bei der Ermittlung der Ergänzungszulage sind ruhegenußfähige
Zulagen dem Gehalt zuzurechnen. Nicht zuzurechnen sind jedoch 
16
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1. die Verwendungszulage, 
2. die Funktionszulage, 
3. die Dienstzulagen nach den §§ 44, 49a, 105 und 160 und 
4. die Dienstzulagen nach den §§ 68 und 169 des RStDG. 

(4) Ist jedoch in der neuen Verwendungsgruppe die Summe aus
Gehalt und ruhegenußfähigen Zulagen unter Einschluß der Ergän-
zungszulage nach Abs 3 und der im Abs 3 Z 1 bis 4 genannten Zulagen
höher als der sich aus den Abs 1 und 2 ergebende Vergleichsbezug un-
ter Einschluß allfälliger im Abs 3 Z 1 bis 4 genannten Zulagen, so ver-
mindert sich die Ergänzungszulage um den Differenzbetrag zwischen
diesen beiden Vergleichsbezügen.

Entfall der Bezüge

§ 12c (1) Die Bezüge entfallen 
1. für die Dauer eines Karenzurlaubes oder einer Karenz; 
2. wenn der Beamte eigenmächtig länger als drei Tage dem Dienst

fernbleibt, ohne einen ausreichenden Entschuldigungsgrund
nachzuweisen, für die Gesamtdauer der ungerechtfertigten Ab-
wesenheit vom Dienst. 

(2) In den Fällen des Abs 1 ist für jeden Kalendertag vom ersten Tag
der ungerechtfertigten Abwesenheit bzw des Karenzurlaubes bis zum
Tag des Wiederantrittes des Dienstes der verhältnismäßige Teil des Mo-
natsbezuges abzuziehen. Umfaßt ein solcher Fall einen ganzen Kalen-
dermonat, entfällt für den betreffenden Monat der Anspruch auf Mo-
natsbezug. Bereits ausbezahlte, nicht gebührende Bezüge sind herein-
zubringen. 

(3) Ist jedoch im Fall des Abs 1 Z 1 der Beamte nach Beendigung
des Karenzurlaubs am Dienstantritt wegen Krankheit, Unfall oder ande-
rer wichtiger seine Person betreffende Gründe, an denen ihn kein Ver-
schulden trifft, verhindert, tritt an die Stelle des Tages des Wiederantritts
des Dienstes der auf das Ende des Karenzurlaubs folgende Arbeitstag. 

(4) Die Dienstbezüge eines Beamten, der gemäß § 17 Abs 3 oder
4 letzter Satz, § 19 oder § 78b BDG 1979 außer Dienst oder gemäß
§ 78d Abs 1 Z 3 BDG 1979 gänzlich dienstfrei gestellt wurde, entfallen
für die Dauer der Außerdienststellung oder Dienstfreistellung. Abs 2 ist
mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Karenzurlaubes
die Außerdienststellung oder Dienstfreistellung und an die Stelle des
Monatsbezuges die Dienstbezüge im Sinne des § 12d Abs 4 (ein-
schließlich der Geldleistungen für zeit- oder mengenmäßige Mehrleis-
tungen) treten.
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(5) Unbeschadet des Abs 4 kann ein Universitätsprofessor oder ein
Universitätsdozent, der Mitglied des Europäischen Parlaments oder der
Kommission der Europäischen Gemeinschaften ist, für eine Tätigkeit in
Forschung und Lehre und die Prüfungstätigkeit Ansprüche auf Dienst-
bezüge erwerben. Die Dienstbezüge für diese Tätigkeit gebühren ent-
sprechend den tatsächlich erbrachten Leistungen, höchstens jedoch
im Ausmaß von 25% jener Dienstbezüge, auf die der Beamte Anspruch
hätte, wenn er nicht außer Dienst gestellt wäre. 

Bezüge bei Dienstfreistellung nach § 17 Abs 1 BDG 1979 
(BGBl I 2002/87 Art 2) 

§ 12d (1) Eine dem Beamten unter anteiliger Kürzung der Bezüge
gewährte Dienstfreistellung gemäß § 17 Abs 1 BDG 1979 bewirkt eine
Kürzung der Dienstbezüge, die dem prozentuellen Ausmaß der Dienst-
stunden entspricht, die im betreffenden Kalenderjahr durch die Dienst-
freistellung entfallen sollen, mindestens jedoch im Ausmaß von 25%
dieser Dienstbezüge. Ausgenommen sind die Ansprüche nach der Rei-
segebührenvorschrift 1955, BGBl Nr 133. Abweichend vom § 6 wird
diese Kürzung für den Zeitraum wirksam, für den dem Beamten die
Dienstfreistellung gewährt wurde. Die Dienstbezüge eines Beamten,
der Mitglied des Nationalrates, des Bundesrates oder eines Landtages
ist und der weder dienstfrei noch außer Dienst gestellt ist, sind um 25%
zu kürzen.

(2) Überschreitet der Beamte im Durchrechnungszeitraum das fest-
gelegte prozentuelle Ausmaß der Dienstfreistellung nach Abs 1, erhöht
sich das Ausmaß der Bezugskürzung für den Durchrechnungszeitraum
entsprechend. Der Beamte hat die dadurch entstandenen Übergenüs-
se abweichend vom § 13a Abs 1 in jedem Fall dem Bund zu ersetzen. 

(3) Unterschreitet der Beamte im Durchrechnungszeitraum das
festgelegte prozentuelle Ausmaß der Dienstfreistellung nach Abs 1,
vermindert sich das Ausmaß der Bezugskürzung für den Durchrech-
nungszeitraum entsprechend, darf aber 25% der Dienstbezüge nicht
unterschreiten. Die Differenz ist dem Beamten nachzuzahlen. 

(4) Dienstbezüge im Sinne des Abs 1 sind alle auf Grund des
Dienstverhältnisses nach dienst- und besoldungsrechtlichen Vor-
schriften gebührenden Geldleistungen mit Ausnahme jener Geldleistun-
gen, mit denen zeit- oder mengenmäßige Mehrleistungen abgegolten
werden. Geldleistungen für zeit- oder mengenmäßige Mehrleistungen
gebühren im Durchrechnungszeitraum nur, wenn der Beamte die volle
Wochendienstleistung oder im Fall des Abs 5 die durchschnittliche
Auslastung durch die hauptberufliche Funktion überschreitet. 
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(5) Bei der Bemessung der Bezüge gemäß Abs 1 erster Satz ist für
jene Beamte, für die gesetzlich keine Wochenarbeitszeit festgelegt ist,
von der Erfüllung der Dienstpflichten im Ausmaß der durchschnittlichen
Auslastung durch die hauptberufliche Funktion auszugehen. Ist durch
die Ausübung des Mandates die vollständige Erfüllung der Dienst-
pflichten nicht möglich, so verringern sich die Bezüge im selben Aus-
maß, um das die durchschnittliche Auslastung unterschritten wird. 

Bezüge bei Dienstfreistellung nach § 78 Abs 1 BDG 1979
§ 12e (1) Eine dem Beamten auf Ansuchen unter anteiliger Kürzung

der Bezüge gewährte Dienstfreistellung gemäß § 78a Abs 1 BDG 1979
oder § 78d Abs 1 Z 2 BDG 1979 bewirkt eine Kürzung der Dienstbe-
züge, die dem Ausmaß der Dienststunden entspricht, die durch die
Dienstfreistellung entfallen, ausgenommen die Ansprüche nach der
Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl Nr 133. Wird das Ausmaß der
Dienstfreistellung nicht einheitlich für alle Wochen eines Kalenderviertel-
jahres festgelegt, ist für das Ausmaß der Kürzung der Monatsdurch-
schnitt des jeweiligen Kalendervierteljahres heranzuziehen. Abwei-
chend vom § 6 wird diese Kürzung für den Zeitraum wirksam, für den
dem Beamten die Dienstfreistellung gewährt wurde. 

(2) Dienstbezüge im Sinne des Abs 1 sind alle auf Grund des
Dienstverhältnisses nach dienst- und besoldungsrechtlichen Vor-
schriften gebührenden Geldleistungen. 

Bezüge bei Herabsetzung der regelmäßigen 
Wochendienstzeit oder der Lehrverpflichtung und bei 

Teilzeitbeschäftigung
§ 12f (1) Bei einem Beamten, 
1. dessen regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 50a oder

50b BDG 1979 herabgesetzt worden ist oder 
2. der eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder nach

dem VKG in Anspruch nimmt, 
entfällt jener Teil des Monatsbezuges, mit dem zeit- und mengen-

mäßige Mehrleistungen abgegolten werden. Dieser Entfall tritt nicht ein,
wenn der Beamte in einem Ausmaß zu zeitlichen Mehrleistungen her-
angezogen wird, daß er mit seiner gesamten Dienstleistung die im be-
treffenden Kalendermonat für Vollbeschäftigung vorgesehene Dienst-
zeit überschreitet.

(2) Der übrige Teil des Monatsbezuges gebührt in dem Ausmaß,
das dem Anteil der herabgesetzten Wochendienstzeit an der für eine
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Vollbeschäftigung vorgesehenen Dienstzeit entspricht. Der Entfall und
die Verminderung werden abweichend vom § 6 für den Zeitraum wirk-
sam, für den die Maßnahme nach Abs 1 Z 1 und 2 gilt. In den Fällen
des Abs 1 Z 2 ruht der Anspruch auf Kinderzulage, soweit diese gemäß
§ 3 Abs 2 des Karenzurlaubsgeldgesetzes, BGBl Nr 395/1974, eine
Erhöhung des Karenzurlaubsgeldes bewirkt.

(3) Der Monatsbezug eines Lehrers, dessen Lehrverpflichtung nach
1. § 8 Abs 2 Z 1 des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes,

BGBl Nr 244/1965, oder
2. § 44 Abs 1 Z 1 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984,

BGBl Nr 302, oder 
3. § 44 Abs 1 Z 1 des Land- und forstwirtschaftlichen Landesleh-

rer-Dienstrechtsgesetzes 1985, BGBl Nr 296,

aus gesundheitlichen Gründen, die in der Person des Lehrers lie-
gen, herabgesetzt ist, gebührt im Ausmaß von 75%. Ist die Lehrver-
pflichtung auf ein Ausmaß von mehr als 75% herabgesetzt, gebührt je-
doch der Monatsbezug in dem Ausmaß, das dem Anteil der herabge-
setzten Lehrverpflichtung an der vollen Lehrverpflichtung entspricht.
Die Verminderung wird abweichend vom § 6 für den Zeitraum wirksam,
für den die Maßnahme nach den Z 1 bis 3 gilt.

(4) Dienstzulagen, auf die § 58 Abs 7, § 59a Abs 5 oder 5a, § 59b
oder § 60 Abs 6 bis 8 anzuwenden sind, und die Erzieherzulage sowie
bei Erfüllung der dort genannten Anspruchsvoraussetzungen auch die
Dienstzulage (Lehrzulage) gemäß § 52 Abs 1 bleiben von den Abs 1 bis
3 und von § 12e unberührt.

Bezüge während des Sabbaticals
§ 12g (1) Für die Dauer der Rahmenzeit nach § 78e BDG 1979 ge-

bührt dem Beamten der Monatsbezug in dem Ausmaß, das 
1. seiner besoldungsrechtlichen Stellung und
2. dem Anteil der Dienstleistungszeit an der gesamten Rahmen-

zeit

entspricht.

(2) Der Anspruch auf allfällige Nebengebühren, Vergütungen, Funk-
tionsabgeltungen und Verwendungsabgeltungen besteht während der
Dienstleistungszeit in demjenigen Ausmaß, in dem sie gebühren wür-
den, wenn kein Sabbatical nach § 78e BDG 1979 gewährt worden wä-
re. Während der Freistellung besteht – abgesehen von einer allfälligen
Jubiläumszuwendung – kein Anspruch auf Nebengebühren, Vergü-
tungen, Funktionsabgeltungen und Verwendungsabgeltungen.
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(3) Besteht während der Dienstleistungszeit ein unterschiedliches
Ausmaß der Wochendienstzeit oder ändert sich dieses während der
Dienstleistungszeit, ist Abs 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der
Monatsbezug während der (restlichen) Dienstleistungszeit bei mög-
lichst gleichmäßiger Aufteilung über die (restliche) Rahmenzeit höchs-
tens in dem Ausmaß gebührt, das der jeweiligen tatsächlichen Wo-
chendienstzeit entspricht. Wird die Freistellung vorzeitig beendet, so
sind die Bezüge entsprechend der Dauer der abgelaufenen Rahmen-
zeit abzurechnen. Gegen eine sich daraus allenfalls ergebende Bun-
desforderung kann Empfang in gutem Glauben nicht eingewendet wer-
den.

(4) Wird das Sabbatical vorzeitig beendet, sind die während des ab-
gelaufenen Teiles der Rahmenzeit gebührenden Bezüge unter Berück-
sichtigung der bis zur Beendigung tatsächlich erbrachten Dienstleis-
tung neu zu berechnen. Eine sich daraus allenfalls ergebende Bundes-
forderung ist, sofern möglich, unter Anwendung des § 13a bzw. § 39
des Pensionsgesetzes 1965 durch Abzug von den Bezügen bzw. Ru-
hebezügen des Beamten hereinzubringen. Gegen eine solche Bundes-
forderung kann Empfang in gutem Glauben nicht eingewendet werden.
Ist eine Hereinbringung durch Abzug von den Bezügen oder Ruhebe-
zügen nicht möglich, so ist die Ersatzpflicht durch Bescheid festzuset-
zen. Solche Bescheide sind nach dem VVG, BGBl Nr. 53/1991, zu voll-
strecken. Besteht wegen Karenz kein Anspruch auf Bezüge, ist die
Bundesforderung auf Antrag bis zum Wiederantritt des Dienstes zu
stunden.

(5) Die Abs 1 bis 4 sind auf Lehrer mit folgenden Abweichungen an-
zuwenden:

1. An die Stelle der Wochendienstzeit tritt die Lehrverpflichtung.
2. Auf die nach Abschnitt V dieses Bundesgesetzes gebührenden

Dienstzulagen und Ergänzungszulagen und auf die Erzieherzu-
lage ist die Aliquotierungsbestimmung des Abs 1 nicht anzu-
wenden.

3. Während der Freistellung gebühren die in Z 2 angeführten Zu-
lagen nicht.

(6) Abs 5 Z 2 und 3 ist auch auf die Dienstzulage nach § 52 Abs 1
anzuwenden.

Bezüge bei Suspendierung
§ 13 Ist der Beamte suspendiert und sein Monatsbezug aus die-

sem Anlaß gekürzt worden, so wird die Kürzung endgültig, wenn 
1. der Beamte strafgerichtlich verurteilt wird, 
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2. über ihn im Disziplinarverfahren eine Geldstrafe oder die Entlas-
sung verhängt wird oder 

3. er während des strafgerichtlichen oder des Disziplinarverfah-
rens aus dem Dienstverhältnis austritt. 

Treffen diese Voraussetzungen nicht zu, so sind die infolge der Kür-
zung einbehaltenen Beträge dem Beamten nachzuzahlen. 

Ersatz zu Unrecht empfangener Leistungen

§ 13a (1) Zu Unrecht empfangene Leistungen (Übergenüsse) sind,
soweit sie nicht im guten Glauben empfangen worden sind, dem Bund
zu ersetzen.

(2) Die rückforderbaren Leistungen sind durch Abzug von den aus
dem Bundesdienstverhältnis gebührenden Leistungen hereinzubrin-
gen; hiebei können Raten festgesetzt werden. Bei der Festsetzung der
Raten ist auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Ersatzpflichtigen
Rücksicht zu nehmen. Ist die Hereinbringung durch Abzug nicht mög-
lich, so ist der Ersatzpflichtige zum Ersatz zu verhalten. Leistet der Er-
satzpflichtige nicht Ersatz, so sind die rückforderbaren Leistungen nach
dem VVG, BGBl Nr 53/1991, hereinzubringen.

(3) Die Verpflichtung zum Ersatz ist auf Verlangen mit Bescheid fest-
zustellen.

(4) Soweit die Ersatzforderung des Bundes durch Abzug hereinzu-
bringen ist, geht sie den Forderungen anderer Personen vor.

(5) Übergenüsse, die ausschließlich auf Grund der Rückwirkung
des Widerrufs einer schriftlichen Erklärung des Beamten nach § 254
Abs 15 BDG 1979 oder nach § 262 Abs 11 BDG 1979 oder nach 
§ 269 Abs 12 BDG 1979 entstanden sind, sind dem Bund abweichend
vom Abs 1 in jedem Fall zu ersetzen.

Verjährung

§ 13b (1) Der Anspruch auf Leistungen verjährt, wenn er nicht in-
nerhalb von drei Jahren geltend gemacht wird, nachdem die an-
spruchsbegründende Leistung erbracht worden oder der anspruchs-
begründende Aufwand entstanden ist.

(2) Das Recht auf Rückforderung zu Unrecht entrichteter Leistun-
gen (§ 13a) verjährt nach drei Jahren ab ihrer Entrichtung.

(3) Was trotz Verjährung geleistet worden ist, kann nicht zurückge-
fordert werden.
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(4) Die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes über die Hem-
mung und Unterbrechung der Verjährung sind mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß die Geltendmachung eines Anspruches im Verwaltungs-
verfahren einer Klage gleichzuhalten ist.

Ansprüche bei Dienstverhinderung

§ 13c (1) Ist der Beamte durch Unfall (ausgenommen Dienstunfall)
oder durch Krankheit an der Dienstleistung verhindert, gebührt dem
Beamten ab einer Dauer der Dienstverhinderung von 182 Kalenderta-
gen der Monatsbezug in der Höhe von 80% des Ausmaßes, das dem
Beamten ohne diese Dienstverhinderung gebührt hätte. Die Kinderzu-
lage ist von einer solchen Kürzung ausgenommen. 

(2) Tritt innerhalb von sechs Monaten nach Wiederantritt des Diens-
tes abermals eine Dienstverhinderung durch Krankheit oder infolge
desselben Unfalls ein, gilt sie als Fortsetzung der früheren Dienstverhin-
derung. 

(3) Die Kürzung gemäß Abs 1 vermindert sich um 80% der Bemes-
sungsbasis gemäß Abs 4, höchstens jedoch um das Gesamtausmaß
der Kürzung gemäß Abs 1.

(4) Bemessungsbasis im Sinne des Abs 3 ist die Summe der Zula-
gen (ohne Sonderzahlung), Vergütungen, Abgeltungen und Nebenge-
bühren (ausgenommen jene gemäß den §§ 19, 20b oder 20c), die der
Beamte ohne Dienstverhinderung beziehen würde und die ihm zufolge
der Abwesenheit vom Dienst nicht mehr gebühren. Bei nicht pauscha-
lierten Nebengebühren im Sinne des ersten Satzes ist von einem Zwölf-
tel der Summe dieser Nebengebühren auszugehen, die der Beamte für
die letzten 12 Monate vor Beginn des ersten Krankenstandes der ge-
mäß Abs 2 zusammenzuzählenden Krankenstände bezogen hat.

(5) Die Verringerung des Monatsbezuges wird mit dem Tag des Be-
ginns der jeweiligen Dienstverhinderung, frühestens aber mit dem auf
den Ablauf der im Abs 1 angeführten Frist von 182 Kalendertagen fol-
genden Tag, bis einschließlich zu dem Tag wirksam, der dem Tag des
Wiederantritts des Dienstes unmittelbar vorangeht. Ergeben sich dar-
aus innerhalb desselben Kalendermonats Tage mit unterschiedlichen
Bezugsansprüchen, ist für jeden Tag der Kürzung der verhältnismäßige
Teil des Kürzungsbetrages nach den Abs 1 bis 4 für die Bemessung
des Monatsbezuges zu berücksichtigen. 

(6) Sinkt der Monatsbezug durch die Maßnahmen nach den Abs 1
bis 5 unter die nach der jeweiligen Ergänzungszulagenverordnung zum
Pensionsgesetz 1965 geltenden Mindestsätze ab, gebührt dem Beam-
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ten die dort vorgesehene Ergänzungszulage im Ausmaß des Unter-
schiedsbetrages zwischen seinem gekürzten Monatsbezug und den in
Betracht kommenden Mindestsätzen. Die für die Ergänzungszulage
geltenden Bestimmungen des Pensionsgesetzes 1965 sind anzuwen-
den. Die Ergänzungszulage darf das Ausmaß der Kürzung des Monats-
bezuges nicht übersteigen und ist der Bemessung der Sonderzahlung
zugrunde zu legen.

(7) Allfällige Übergenüsse, die sich aus der Anwendung der Abs 1
bis 6 ergeben, sind dem Bund abweichend vom § 13a in jedem Fall zu
ersetzen. 

(8) Während eines Beschäftigungsverbotes nach dem MSchG (so-
wohl vor als auch nach der Entbindung) sind die Abs 1 bis 6 nicht an-
zuwenden. Ein solches Beschäftigungsverbot beendet alle in den
Abs 1 bis 6 angeführten Fristenläufe.

Wiederaufnahme in den Dienststand
§ 14 Wird ein Beamter des Ruhestandes wieder in den Dienststand

aufgenommen und ist damit keine Beförderung verbunden, so gebührt
ihm die besoldungsrechtliche Stellung, die er im Zeitpunkt seiner Ver-
setzung in den Ruhestand innegehabt hat. In diesem Fall ist dem Be-
amten in der Gehaltsstufe, die er anläßlich der Wiederaufnahme in den
Dienststand erhält, die Zeit, die er vor seiner Versetz-ung in den Ruhe-
stand in dieser Gehaltsstufe verbracht hat, soweit für die Vorrückung
anzurechnen, als sie nach den damals geltenden Vorschriften für die
Vorrückung wirksam gewesen ist. 

Nebengebühren
§ 15 (1) Nebengebühren sind 
1. die Überstundenvergütung (§ 16), 
2. die Pauschalvergütung für verlängerten Dienstplan (§ 16a), 
3. die Sonn- und Feiertagsvergütung (Sonn- und Feiertagszulage)

(§ 17), 
4. die Journaldienstzulage (§ 17a), 
5. die Bereitschaftsentschädigung (§ 17b), 
6. die Mehrleistungszulage (§ 18), 
7. die Belohnung (§ 19), 
8. die Erschwerniszulage (§ 19a), 
9. die Gefahrenzulage (§ 19b), 

10. die Aufwandsentschädigung (§ 20), 
11. die Fehlgeldentschädigung (§ 20a), 
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12. und 13. (aufgehoben), 
14. die Vergütung nach § 23 des Volksgruppengesetzes, BGBl

Nr 396/1976 (§ 20d). 

Anspruch auf eine Nebengebühr kann immer nur für Zeiträume be-
stehen, für die auch ein Anspruch auf Gehalt besteht.

(2) Die unter Abs 1 Z 1, 4 bis 6 und 8 bis 11 angeführten Neben-
gebühren sowie die im Abs 1 Z 3 angeführte Sonn- und Feiertagsver-
gütung können pauschaliert werden, wenn die Dienstleistungen, die ei-
nen Anspruch auf eine solche Nebengebühr begründen, dauernd oder
so regelmäßig erbracht werden, dass die Ermittlung monatlicher Durch-
schnittswerte möglich ist (Einzelpauschale). Die Pauschalierung bedarf
in den Fällen des Abs 1 Z 1, 3 bis 6 und 10 der Zustimmung des Bun-
deskanzlers. Die Festsetzung einheitlicher Pauschale für im Wesent-
lichen gleichartige Dienste ist zulässig (Gruppenpauschale). Bei pau-
schalierten Nebengebühren für zeitliche Mehrleistungen ist zu bestim-
men, welcher Teil der Vergütung den Überstundenzuschlag darstellt. 

(2a) Bei der Aufnahme in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis
bedarf die Pauschalierung abweichend vom Abs 2 nicht der Zustim-
mung des Bundeskanzlers, wenn 

1. der Beamte am Ende des unmittelbar vorangegangenen
Dienstverhältnisses als Vertragsbediensteter des Bundes das
betreffende Pauschale bereits gemäß § 22 Abs 1 des Vertrags-
bedienstetengesetzes 1948 in Verbindung mit § 15 Abs 2 be-
zogen hat und 

2. die Anspruchsvoraussetzungen für die Nebengebühr sowie Art
und Ausmaß der Dienstleistungen nach wie vor unverändert ge-
geben sind. 

(3) Das Pauschale hat den ermittelten Durchschnittswerten unter
Bedachtnahme auf Abs 5 angemessen zu sein und ist 

1. bei Einzelpauschalierung der Überstundenvergütung und der
Sonn- und Feiertagsvergütung in einem Hundertsatz des Ge-
haltes zuzüglich einer allfälligen Dienstalterszulage, Dienstzula-
ge, Funktionszulage, Verwaltungsdienstzulage, Verwendungs-
zulage, Pflegedienstzulage, Pflegedienst-Chargenzulage, Er-
gänzungszulage, Exekutivdienstzulage, Heeresdienstzulage,
Omnibuslenkerzulage, Truppendienstzulage, Wachdienstzula-
ge und Teuerungszulage, 

2. bei Gruppenpauschalierung der Überstundenvergütung und
der Sonn- und Feiertagsvergütung in einem Hundertsatz des
Gehaltes (einschließlich allfälliger Teuerungszulagen) der Ge-
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haltsstufe 2 der Dienstklasse V der Beamten der Allgemeinen
Verwaltung, 

3. bei Pauschalierung von Nebengebühren gemäß Abs 1 Z 2, 4
bis 6, 8 und 9 in einem Hundertsatz des Gehaltes (einschließlich
allfälliger Teuerungszulagen) der Gehaltsstufe 2 der Dienstklas-
se V der Beamten der Allgemeinen Verwaltung und 

4. bei den übrigen Nebengebühren in einem Eurobetrag 
festzusetzen. 
(4) Pauschalierte Nebengebühren sind mit dem jeweiligen Monats-

bezug im voraus auszuzahlen.
(5) Ist der Beamte länger als einen Monat vom Dienst abwesend,

ruht die pauschalierte Nebengebühr vom Beginn des letzten Tages die-
ser Frist an bis zum Ablauf des letzten Tages der Abwesenheit vom
Dienst. Zeiträume

1. eines Urlaubs, während dessen der Beamte den Anspruch auf
Monatsbezüge behält, oder

2. einer Dienstverhinderung auf Grund eines Dienstunfalls ein-
schließlich unmittelbar daran anschließender dienstfreier Tage
bleiben außer Betracht. Fallen Zeiträume nach Z 1 oder 2 in
eine Abwesenheit im Sinne des ersten Satzes, verlängert sich
die Monatsfrist oder verkürzt sich der Ruhenszeitraum im ent-
sprechenden Ausmaß.

(6) Die pauschalierte Nebengebühr ist neu zu bemessen, wenn sich
der ihrer Bemessung zugrunde liegende Sachverhalt wesentlich geän-
dert hat. Die Neubemessung wird im Falle der Erhöhung der pauscha-
lierten Nebengebühr mit dem auf die Änderung folgenden Monatsers-
ten, in allen anderen Fällen mit dem auf die Zustellung des Bescheides
folgenden Monatsersten wirksam.

(7) Tritt ein Beamter mit Anspruch auf eine durch Verordnung pau-
schalierte Nebengebühr unmittelbar 

1. nach Ablauf eines Karenzurlaubes oder einer Karenz oder 
2. im Anschluss an einen Präsenz- oder Ausbildungs- oder Zivil-

dienst 
erst nach dem ersten Arbeitstag eines Kalendermonats den Dienst

wieder an, so gebührt ihm diese Nebengebühr für den betreffenden Ka-
lendermonat in dem Ausmaß, das sich aus § 12c Abs 1 ergibt.

(8) Der Bundeskanzler hat, soweit ihm eine Mitwirkung bei der Zu-
erkennung oder Bemessung von Nebengebühren zukommt, dafür zu
sorgen, daß eine gleichmäßige Behandlung der Bundesbeamten im
Bereich sämtlicher Bundesdienststellen gewährleistet ist. 

§ 15a (1) Für Zeiträume, in denen 
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1. die regelmäßige Wochendienstzeit nach den §§ 50a oder 50b
BDG 1979 herabgesetzt ist oder 

2. der Beamte eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder
nach dem VKG in Anspruch nimmt, 

gebühren dem Beamten abweichend vom § 15 Abs 2 bis 5 keine
pauschalierten Nebengebühren der im § 15 Abs 1 Z 1 und 3 bis 5 an-
geführten Art Laufende pauschalierte Nebengebühren dieser Art erlö-
schen abweichend vom § 15 Abs 6 mit dem Wirksamwerden einer
Maßnahme nach den Z 1 oder 2.

(2) Sonstige pauschalierte Nebengebühren gebühren in dem Aus-
maß, das sich bei Anwendung des § 15 Abs 2 bis 5 durch die auf
Grund der Herabsetzung der Wochendienstzeit oder der Teilzeitbe-
schäftigung geänderten Verhältnisse ergibt. Die sich daraus ergebende
Verringerung solcher pauschalierter Nebengebühren wird abweichend
vom § 15 Abs 6 für den Zeitraum wirksam, für den die Maßnahme nach
Abs 1 Z 1 oder 2 gilt.

(3) Abs 1 erster Satz gilt nicht für die Leistung von Journaldiensten
gemäß § 155 Abs 5a BDG 1979. Auf die Bemessung der hiefür gebüh-
renden Journaldienstzulage sind die Grundsätze des § 16 anzuwen-
den.

Überstundenvergütung
§ 16 (1) Dem Beamten gebührt für Überstunden, 
1. die nicht in Freizeit oder 
2. die gemäß § 49 Abs 4 Z 3 oder Abs 5 Z 3 BDG 1979 im Ver-

hältnis 1:1 in Freizeit 
ausgeglichen werden, eine Überstundenvergütung.
(2) Die Überstundenvergütung umfasst 
1. im Fall des § 49 Abs 4 Z 2 oder Abs 5 Z 2 BDG 1979 die

Grundvergütung und den Überstundenzuschlag, 
2. im Fall des § 49 Abs 4 Z 3 oder Abs 5 Z 3 BDG 1979 den Über-

stundenzuschlag. 
(3) Die Grundvergütung für die Überstunde ist durch die Teilung des

die Bemessungsgrundlage bildenden Betrages durch die 4,33fache
Anzahl der für den Beamten gemäß § 48 Abs 2 BDG 1979 geltenden
Wochenstundenzahl zu ermitteln. Die Bemessungsgrundlage besteht
aus dem Gehalt zuzüglich einer allfälligen im § 15 Abs 3 angeführten
Zulage des Beamten.

(4) Der Überstundenzuschlag beträgt 
1. für Überstunden gemäß § 49 Abs 4 BDG 1979
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a) außerhalb der Nachtzeit 50%,
b) während der Nachtzeit (22.00 bis 6.00 Uhr) 100% und

2. für Überstunden gemäß § 49 Abs 5 BDG 1979 25%
der Grundvergütung.
(5) Die Überstundenvergütung gebührt bereits vor Ablauf der im

§ 49 Abs 8 BDG 1979 angeführten Frist, wenn feststeht, daß ein Frei-
zeitausgleich bis zum Ablauf dieser Frist nicht möglich sein wird. 

(6) Abrechnungszeitraum für die Überstundenvergütung ist das Ka-
lendervierteljahr. Die im Kalendervierteljahr geleisteten Überstunden
sind zusammenzuzählen. Für Bruchteile von Überstunden gemäß § 49
Abs 4 Z 2 und 3 BDG 1979, die sich dabei ergeben, gebührt dem Be-
amten der verhältnismäßige Teil der Überstundenvergütung.

(7) Die Teilnahme an Empfängen und gesellschaftlichen Veranstal-
tungen begründet, auch wenn sie dienstlich notwendig ist, weder einen
Anspruch auf Freizeitausgleich noch einen Anspruch auf Überstunden-
vergütung.

(8) Wären zusätzliche Dienstleistungen nach § 23 Abs 10 MSchG,
nach § 10 Abs 12 VKG oder nach § 50c Abs 3 BDG 1979, mit denen
die regelmäßige Wochendienstzeit nach § 48 Abs 2 oder 6 BDG 1979
überschritten wird, mit verschieden hohen Überstundenzuschlägen ab-
zugelten, so sind zunächst jene Dienstleistungen abzugelten, für die die
höheren ÜberstundenzuschlÌge gebühren.

(9) Der Zuschlag nach Abs 4 Z 2 gebührt nicht, wenn bei gleitender
Dienstzeit die Wochendienstzeit innerhalb des Kalendervierteljahres im
Durchschnitt nicht überschritten wird.

Pauschalvergütung für verlängerten Dienstplan
§ 16a (1) Beamten, für die ein Dienstplan gemäß § 48 Abs 6 des

Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 gilt, gebührt für die über die im 
§ 48 Abs 2 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 angeführte Wo-
chendienstzeit hinausgehende, in den Dienstplan fallende Zeit, eine
monatliche Pauschalvergütung.

(2) Bei der Festsetzung der Pauschalvergütung ist auf das Ausmaß
und die Intensität der Inanspruchnahme Bedacht zu nehmen. Eine ein-
heitliche Festsetzung der Höhe der Pauschalvergütung für Beamte glei-
cher Verwendungsgruppen ist zulässig.

(3) Die Festsetzung der Pauschalvergütung bedarf der Zustimmung
des Bundeskanzlers. 

(4) Auf die Pauschalvergütung ist § 15 Abs 2 letzter Satz und Abs 3
bis 6 anzuwenden.
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(5) Erfüllt ein Beamter im Bereich des Bundesministeriums für Lan-
desverteidigung und Sport innerhalb desselben Monats die Vorausset-
zung für die Pauschalvergütung einer bestimmten Höhe nicht für den
gesamten Kalendermonat, so entfällt auf jeden Kalendertag der verhält-
nismäßige Teil der entsprechenden Pauschalvergütung. In diesem Fall
gilt § 15 Abs 6 zweiter Satz nicht. 

Sonn- und Feiertagsvergütung (Sonn- und Feiertagszulage)

§ 17 (1) Soweit im Abs 4 nichts anderes bestimmt ist, gebührt dem
Beamten für jede Stunde der Dienstleistung an einem Sonntag oder ge-
setzlichen Feiertag an Stelle der Überstundenvergütung nach § 16 eine
Sonn- und Feiertagsvergütung.

(2) Die Sonn- und Feiertagsvergütung besteht aus der Grundver-
gütung nach § 16 Abs 3 und einem Zuschlag. Der Zuschlag beträgt für
Dienstleistungen bis einschließlich der achten Stunde 100 vH und ab
der neunten Stunde 200 vH der Grundvergütung.

(2a) Für Zeiten einer zusätzlichen Dienstleistung nach § 23 Abs 10
MSchG, nach § 10 Abs 12 VKG und nach § 50c Abs 3 BDG 1979 be-
trägt der Zuschlag abweichend von Abs 2 für Dienstleistungen bis ein-
schließlich der achten Stunde 25% und ab der neunten Stunde 50%.

(3) Ist bei Schicht- oder Wechseldienst regelmäßig an Sonn- und
Feiertagen Dienst zu leisten und wird der Beamte turnusweise zu sol-
chen Sonn- und Feiertagsdiensten unter Gewährung einer entspre-
chenden Ersatzruhezeit eingeteilt, so gilt der Dienst an dem Sonn- und
Feiertag als Werktagsdienst; wird der Beamte während der Ersatzruhe-
zeit zur Dienstleistung herangezogen, so gilt dieser Dienst als Sonn-
tagsdienst.

(4) Dem unter Abs 3 fallenden Beamten, der an einem Sonntag
oder gesetzlichen Feiertag Dienst leistet, gebührt für jede Stunde einer
solchen Dienstleistung eine Sonn- oder Feiertagszulage im Ausmaß
von 1,5 vT des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V zuzüg-
lich einer allfälligen Teuerungszulage.

(5) Abrechnungszeitraum für die Sonn- und Feiertagsvergütung ist
der Kalendermonat. Die im Kalendermonat an Sonn- oder Feiertagen
geleisteten Überstunden sind zusammenzuzählen. Für Bruchteile von
Überstunden, die sich dabei ergeben, gebührt dem Beamten der ver-
hältnismäßige Teil der Sonn- und Feiertagsvergütung.

(6) § 16 Abs 7 und 9 ist anzuwenden.
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Journaldienstzulage

§ 17a (1) Dem Beamten, der außerhalb der im Dienstplan vorge-
schriebenen Dienststunden zu einem Journaldienst herangezogen
wird, gebührt für die im Journaldienst enthaltene Bereitschaftszeit und
Dienstleistung an Stelle der Vergütungen nach den §§ 16 und 17 eine
Journaldienstzulage.

(2) Die Höhe der Journaldienstzulage ist unter Bedachtnahme auf
die Dauer des Dienstes und die durchschnittliche Inanspruchnahme
während dieses Dienstes festzusetzen; ihre Bemessung bedarf der Zu-
stimmung des Bundeskanzlers. 

Bereitschaftsentschädigung

§ 17b (1) Dem Beamten, der sich außerhalb der im Dienstplan vor-
geschriebenen Dienststunden auf Anordnung in einer Dienststelle oder
an einem bestimmten anderen Ort aufzuhalten hat, um bei Bedarf auf
der Stelle seine dienstliche Tätigkeit aufnehmen zu können, gebührt hie-
für an Stelle der in den §§ 16 bis 17a bestimmten Nebengebühren eine
Bereitschaftsentschädigung, bei deren Bemessung auf die Dauer der
Bereitschaft Bedacht zu nehmen ist.

(2) Dem Beamten, der sich außerhalb der im Dienstplan vorge-
schriebenen Dienststunden sowohl in seiner Wohnung erreichbar zu
halten, als auch von sich aus bei Eintritt von ihm zu beobachtender Um-
stände seine dienstliche Tätigkeit aufzunehmen hat, gebührt hiefür an
Stelle der in den §§ 16 bis 17a bestimmten Nebengebühren eine Be-
reitschaftsentschädigung, bei deren Bemessung auf die Dauer der Be-
reitschaft und die Häufigkeit allenfalls vorgeschriebener Beobach-
tungen Bedacht zu nehmen ist.

(3) Dem Beamten, der sich außerhalb der im Dienstplan vorge-
schriebenen Dienststunden erreichbar zu halten hat (Rufbereitschaft),
gebührt hiefür an Stelle der in den §§ 16 bis 17a bestimmten Neben-
gebühren eine Bereitschaftsentschädigung, deren Höhe nach der Dau-
er der Bereitschaft zu bemessen ist.

(4) Die Bemessung der Bereitschaftsentschädigungen nach den
Abs 1 bis 3 bedarf der Zustimmung des Bundeskanzlers. 

Mehrleistungszulagen

§ 18 (1) Dem Beamten, der eine in fachlicher Hinsicht zumindest
gute Leistung erbringt, die – bezogen auf eine Zeiteinheit – in mengen-
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mäßiger Hinsicht erheblich über der Normalleistung liegt, gebührt eine
Mehrleistungszulage.

(2) Bei der Bemessung der Mehrleistungszulage ist auf das Verhält-
nis der Mehrleistung zur Normalleistung Bedacht zu nehmen. Die Be-
messung der Mehrleistungszulage bedarf der Zustimmung des Bun-
deskanzlers. 

Belohnung
§ 19 Nach Maßgabe der vorhandenen Mittel können dem Beamten

für besondere Leistungen, die nicht nach anderen Vorschriften abzugel-
ten sind, Belohnungen gewährt werden. 

Erschwerniszulage
§ 19a (1) Dem Beamten, der seinen Dienst unter besonderen kör-

perlichen Anstrengungen oder sonstigen besonders erschwerten Um-
ständen verrichten muß, gebührt eine Erschwerniszulage.

(2) Bei der Bemessung der Erschwerniszulage ist auf die Art und
das Ausmaß der Erschwernis angemessen Rücksicht zu nehmen. Die
Bemessung der Erschwerniszulage und ihre Pauschalierung bedürfen
der Zustimmung des Bundeskanzlers. 

Gefahrenzulage
§ 19b (1) Dem Beamten, der Dienste verrichtet, die mit besonderen

Gefahren für Gesundheit und Leben verbunden sind, gebührt eine Ge-
fahrenzulage.

(2) Bei der Bemessung der Gefahrenzulage ist auf die Art und das
Ausmaß der Gefahr angemessen Rücksicht zu nehmen. Die Bemes-
sung der Gefahrenzulage und ihre Pauschalierung bedürfen der Zu-
stimmung des Bundeskanzlers. 

Aufwandsentschädigung
§ 20 (1) Der Beamte hat Anspruch auf Ersatz des Mehraufwandes,

der ihm in Ausübung des Dienstes oder aus Anlaß der Ausübung des
Dienstes notwendigerweise entstanden ist.

(2) Der Ersatz des Mehraufwandes, der einem Beamten durch eine
auswärtige Dienstverrichtung oder eine Versetzung entsteht, wird, so-
weit es sich nicht um den Ersatz eines Schadens handelt, durch ein be-
sonderes Bundesgesetz geregelt.
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Fehlgeldentschädigung
§ 20a (1) Dem Beamten, der in erheblichem Ausmaß mit der An-

nahme oder Auszahlung von Bargeld, mit dem Verschleiß von Wertzei-
chen oder mit der Einlösung von Wertpapieren und Zinsscheinen be-
schäftigt ist, gebührt zum Ausgleich von Verlusten, die ihm durch ent-
schuldbare Fehlleistungen im Verkehr mit Parteien und im inneren
Amtsverkehr entstehen können, eine Fehlgeldentschädigung.

(2) Die Fehlgeldentschädigung ist unter Zugrundelegung von Erfah-
rungswerten nach Billigkeit zu bemessen. Die Bemessung der Fehlgel-
dentschädigung und ihre Pauschalierung bedürfen der Zustimmung
des Bundeskanzlers. 

Fahrtkostenzuschuss
§ 20b (1) Dem Beamten, der durch Erklärung beim Arbeitgeber ei-

nen Pauschbetrag gemäß 16 Abs 1 Z 6 lit b oder c EStG 1988 in An-
spruch nimmt, gebührt ab dem Tag der Abgabe dieser Erklärung bei
seiner Dienstbehörde, frühestens ab 1. Jänner 2008, ein Fahrtkosten-
zuschuss.

(2) Der Fahrtkostenzuschuss beträgt für jeden vollen Kalendermo-
nat in den Fällen des

1. § 16 Abs 1 Z 6 lit b EStG 1988 bei einer einfachen Fahrtstrecke
von
20 km bis 40 km ................................................. 16,80 Euro,
40 km bis 60 km ................................................. 33,22 Euro,
über 60 km........................................................... 49,65 Euro,

2. § 16 Abs 1 Z 6 lit c EStG 1988 bei einer einfachen Fahrtstrecke
von
2 km bis 20 km ..................................................... 9,14 Euro,
20 km bis 40 km .................................................. 36,27 Euro,
40 km bis 60 km .................................................  63,12 Euro,
über 60 km .......................................................... 90,16 Euro,

Diese Monatsbeträge vermindern oder erhöhen sich in dem Maß,
das sich aus der VerÌnderung des von der Bundesanstalt Statistik Ös-
terreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 2005 oder des an seine
Stelle tretenden Index gegenüber der für Jänner 2008 verlautbarten In-
dexzahl ergibt, wobei Änderungen solange nicht zu berücksichtigen
sind, als sie 5% dieser Indexzahl und in der Folge 5% der zuletzt für die
Valorisierung maßgebenden Indexzahl nicht übersteigen. Die neuen
Beträge gelten ab dem der Verlautbarung der Indexveränderung durch
die Bundesanstalt Statistik Österreich folgenden übernächsten Mo-
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natsersten. Der Bundeskanzler hat die durch die Valorisierung geän-
derten Beträge und den Zeitpunkt, in dem deren Änderung wirksam
wird, im Bundesgesetzblatt kundzumachen.

(3) Der Anspruch auf Fahrtkostenzuschuss endet mit Ablauf des
Tages, an dem die Voraussetzungen des § 16 Abs 1 Z 6 lit b oder c
EStG 1988 wegfallen.

(4) Auf das Ruhen des Fahrtkostenzuschusses ist § 15 Abs 5 an-
zuwenden. Der Fahrtkostenzuschuss ruht weiters während eines Zeit-
raumes, für den der Beamte Anspruch auf Leistungen nach den §§ 22
oder 34 der Reisegebührenvorschrift 1955 hat oder in dem die Bezüge
des Beamten entfallen.

(5) Der Fahrtkostenzuschuss ist mit dem jeweiligen Monatsbezug
im Voraus auszuzahlen. Bereits ausgezahlte, nicht gebührende Beträge
sind hereinzubringen.

(6) Der Fahrtkostenzuschuss gilt als Aufwandsentschädigung.

Jubiläumszuwendung

§ 20c (1) Dem Beamten kann aus Anlaß der Vollendung einer
Dienstzeit von 25 und 40 Jahren für treue Dienste eine Jubiläumszu-
wendung gewährt werden. Die Jubiläumszuwendung beträgt bei einer
Dienstzeit von 25 Jahren 200 vH und bei einer Dienstzeit von 40 Jahren
400 vH des Monatsbezuges, der der besoldungsrechtlichen Stellung
des Beamten in dem Monat entspricht, in den das Dienstjubiläum fällt.

(2) Zur Dienstzeit im Sinne des Abs 1 zählen: 

1. die im bestehenden Dienstverhältnis zurückgelegte Zeit, soweit
sie für die Vorrückung wirksam ist, einschließlich der als Rich-
teramtsanwärter zurückgelegten Zeit, 

2. die im § 12 Abs 2 und 2f angeführten Zeiten, soweit sie für die
Ermittlung des Vorrückungsstichtages berücksichtigt wurden,

3. (entfällt) 
4. die im Ausbildungs- oder Dienstverhältnis zu einer inländischen

Gebietskörperschaft, einem inländischen Gemeindeverband
oder einer gemäß § 12 Abs 2f diesen Einrichtungen gleichzu-
haltenden Einrichtung zurückgelegten Zeiten, die für die Vorrü-
ckung bloß deshalb nicht wirksam sind, weil sie vor der Vollen-
dung des 18. Lebensjahres liegen oder durch die Anwendung
der Überstellungsbestimmungen für die Vorrückung unwirksam
geworden sind, 
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5. Dienstzeiten als Universitäts(Hochschul)assistent, die gemäß
§ 49 in der bis zum Ablauf des 30. September 1988 geltenden
Fassung für die Vorrückung nicht wirksam sind, 

6. die in einem Unternehmen zurückgelegte Zeit, wenn das Unter-
nehmen vom Bund übernommen worden und der Bund gegen-
über den Dienstnehmern in die Rechte des Dienstgebers ein-
getreten ist. 

(2a) Die in einem Dienstverhältnis zu einer anderen inländischen
Gebietskörperschaft als dem Bund oder bei einer den angeführten Ein-
richtungen vergleichbaren Einrichtung nach § 12 Abs 2f zurückge-
legten Zeiten zählen jedoch nicht zur Dienstzeit im Sinne des Abs 1,
wenn sie bei dieser Gebietskörperschaft oder dieser vergleichbaren
Einrichtung einen Anspruch auf eine vergleichbare Jubiläumszuwen-
dung bewirkt haben oder für einen künftigen derartigen Anspruch zäh-
len.

(3) Die Jubiläumszuwendung im Ausmaß von 400 vH des Monats-
bezuges kann auch gewährt werden, wenn der Beamte nach einer
Dienstzeit von mindestens 35 Jahren 

1. durch Tod aus dem Dienststand ausscheidet oder 
2. gemäß § 13 BDG 1979 oder gemäß § 99 des RStDG, BGBl

Nr 305/1961, in den Ruhestand übertritt oder gemäß § 15 oder
§ 15a, jeweils in Verbindung mit § 236b oder § 236c, gemäß
§ 15b oder § 15c BDG 1979 oder gemäß § 87 Abs 1 (in Ver-
bindung mit § 166d oder § 166e) oder § 87a RStDG in den Ru-
hestand versetzt wird. 

3. (aufgehoben) 
In diesen Fällen ist der Jubiläumszuwendung der Monatsbezug im

Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand zugrunde zu legen.
(4) Hat der Beamte die Voraussetzung für die Gewährung einer Ju-

biläumszuwendung erfüllt und ist er gestorben, ehe die Jubiläumszu-
wendung ausgezahlt worden ist, so kann die Jubiläumszuwendung sei-
nen versorgungsberechtigten Hinterbliebenen zur ungeteilten Hand
ausgezahlt werden.

(5) Die Jubiläumszuwendung ist im Monat Jänner oder Juli auszu-
zahlen, der dem Monat 

1. der Vollendung des betreffenden Dienstjubiläums oder 
2. des Ausscheidens aus dem Dienststand gemäß Abs 3 
als nächster folgt. Scheidet jedoch der Beamte aus dem Dienstver-

hältnis aus, wird ein allfälliger Anspruch auf Jubiläumszuwendung spä-
testens mit dem Ausscheiden des Beamten aus dem Dienstverhältnis
fällig.
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(6) Wird das Dienstverhältnis durch den Tod des Beamten gelöst,
so gebührt den Hinterbliebenen eine Zuwendung im Ausmaß von 150%
des Gehaltes der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2, eines Beamten der All-
gemeinen Verwaltung. Mehreren Hinterbliebenen gebührt die Zuwen-
dung zur ungeteilten Hand.

Vergütung nach § 23 des Volksgruppengesetzes

§ 20d (1) Dem Beamten, der bei einer Behörde oder Dienststelle
beschäftigt ist, die in der auf Grund des § 2 Abs 1 Z 3 des Volks-
gruppengesetzes, BGBl Nr 396/1976, ergangenen Verordnung ange-
führt sind, der die dort zugelassene Sprache einer Volksgruppe im
Sinne des § 1 Abs 2 des Volksgruppengesetzes beherrscht und diese
Sprache in Vollziehung des Volksgruppengesetzes tatsächlich verwen-
det, gebührt auf Antrag eine monatliche Vergütung.

(2) Die Vergütung gilt als Erschwerniszulage. Sie ist nach Art und
Umfang der tatsächlichen Anwendung der Sprache gemäß Abs 1 in
Prozentsätzen der im § 59a Abs 2 angeführten Dienstzulage zu bemes-
sen. Die Bemessung bedarf der Zustimmung des Bundeskanzlers. 

(3) Auf den Anspruch und das Ruhen der Vergütung ist § 15 Abs 5
und 6 sinngemäß anzuwenden.

(4) Sind – bezogen auf den Zeitraum eines Kalenderjahres – erheb-
liche Änderungen in den Bemessungsvoraussetzungen des Abs 2 ein-
getreten, so ist die Vergütung mit Beginn des Folgejahres neu festzu-
setzen.

(5) Die Abs 1 bis 4 sind auf Beamte, die eine Dienstzulage gemäß 
§ 59a Abs 2 beziehen, und auf Beamte, die die Sprache einer Volks-
gruppe im Sinne des Abs 1 ausschließlich in ihrer Eigenschaft als hiefür
bestellter Dolmetscher oder Übersetzer verwenden, nicht anzuwenden.

Pensionsbeitrag

§ 22 (1) Der Beamte, der Anwartschaft auf Pensionsversorgung hat
und auf den Abschnitt XIV nicht anzuwenden ist, hat, soweit gesetzlich
nicht anderes bestimmt ist, für jeden Kalendermonat seiner ruhege-
nussfähigen Bundesdienstzeit im voraus einen monatlichen Pensions-
beitrag zu entrichten.
35



Gehaltsgesetz 1956
(1a) Der Pensionsbeitrag beträgt für Beamte der in der folgenden
Tabelle angeführten Geburtsjahrgänge den sich aus der folgenden Ta-
belle ergebenden Prozentsatz der Bemessungsgrundlage:

anstelle des für sie im Jahr
2004 für den Monatsbezug

maßgeblichen Beitragssatzes 
von 12,55%

anstelle des für sie im Jahr
2004 für den Monatsbezug

maßgeblichen Beitragssatzes 
von 11,05%

Der Beitrags-
satz beträgt
für Beamte

der Geburts-
jahrgänge

für Bezugs-
teile bis zur 
monatlichen
Höchstbei-
tragsgrund-
lage nach
§ 45 ASVG

für Bezugs-
teile über der
monatlichen
Höchstbei-
tragsgrund-
lage nach
§ 45 ASVG

für Bezugs-
teile bis zur
monatlichen
Höchstbei-
tragsgrund-
lage nach

§ 45 ASVG

für Bezugs-
teile über der
monatlichen
Höchstbei-
tragsgrund-
lage nach

§ 45 ASVG

ab 1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12,21%

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10,72%

10,25%
10,25%
10,25%
10,32%
10,34%
10,36%
10,37%
10,39%
10,41%
10,43%
10,45%
10,68%
10,69%
10,71%
10,73%
10,74%
10,76%
10,77%
10,79%
10,81%
10,82%
10,84%
10,85%
10,87%
10,89%
10,90%
10,92%
10,93%

0,00%
0,00%
0,00%
0,98%
1,23%
1,47%
1,72%
1,96%
2,21%
2,46%
2,70%
5,90%
6,12%
6,35%
6,57%
6,79%
7,01%
7,23%
7,45%
7,67%
7,89%
8,11%
8,33%
8,56%
8,78%
9,00%
9,22%
9,44%
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(2) Die Bemessungsgrundlage besteht aus 
1. a) dem Gehalt und 

b) den als ruhegenussfähig erklärten Zulagen, 
die der besoldungsrechtlichen Stellung des Beamten entspre-
chen, sowie aus 

2. den dem Beamten gebührenden anspruchsbegründenden Ne-
bengebühren im Sinne des § 59 Abs 1 des Pensionsgesetzes
1965.

(2a) Den Pensionsbeitrag in der im Abs 1a angeführten Höhe hat
der Beamte auch von den Teilen der Sonderzahlung zu entrichten, die
den unter Abs 2 Z 1 genannten Geldleistungen entsprechen. Beträgt
die Sonderzahlung höchstens die Hälfte der jeweiligen monatlichen
Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG, so gilt für die gesamte Son-
derzahlung der für Bezugsteile bis zur monatlichen Höchstbeitrags-
grundlage vorgesehene Beitragssatz. Ist die Sonderzahlung höher als
die halbe monatliche Höchstbeitragsgrundlage nach § 45 ASVG, so gilt
für den Teil der Sonderzahlung bis zur Hälfte der monatlichen Höchst-
beitragsgrundlage der für Bezugsteile bis zur monatlichen Höchstbei-
tragsgrundlage vorgesehene Beitragssatz, für den Rest der Sonder-
zahlung der für Bezugsteile über der monatlichen Höchstbeitrags-
grundlage vorgesehene Beitragssatz.

(3) Für Zeiträume, in denen 
1. die Wochendienstzeit des Beamten nach den §§ 50a oder 50b

BDG 1979 herabgesetzt ist oder 
2. der Beamte eine Teilzeitbeschäftigung nach dem MSchG oder

nach dem VKG in Anspruch nimmt, 

anstelle des für sie im Jahr
2004 für den Monatsbezug

maßgeblichen Beitragssatzes 
von 12,55%

anstelle des für sie im Jahr
2004 für den Monatsbezug

maßgeblichen Beitragssatzes 
von 11,05%

Der Beitrags-
satz beträgt
für Beamte

der Geburts-
jahrgänge

für Bezugs-
teile bis zur 
monatlichen
Höchstbei-
tragsgrund-
lage nach
§ 45 ASVG

für Bezugs-
teile über der
monatlichen
Höchstbei-
tragsgrund-
lage nach
§ 45 ASVG

für Bezugs-
teile bis zur
monatlichen
Höchstbei-
tragsgrund-
lage nach

§ 45 ASVG

für Bezugs-
teile über der
monatlichen
Höchstbei-
tragsgrund-
lage nach

§ 45 ASVG

1958
1957
1956
1955

12,26%
12,31%
12,35%
12,40%

10,79%
11,22%
11,47%
11,73%

10,95%
10,97%
10,98%
11,00%

9,66%
9,88%
10,10%
10,32%
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umfaßt die Bemessungsgrundlage die in Abs 2 Z 1 bis 3 angeführ-
ten Geldleistungen in der Höhe, wie sie sich aus § 12f Abs 1, 2 und 4
ergibt. 

(3a) Für Zeiträume, in denen der Beamte eine Herabsetzung der re-
gelmäßigen Wochendienstzeit nach § 78d Abs 1 Z 2 BDG 1979 in An-
spruch nimmt, umfasst die Bemessungsgrundlage die in Abs 2 ange-
führten Geldleistungen in der Höhe, wie sie sich aus § 12e Abs 1 ergibt. 

(4) (aufgehoben)

(5) Für Zeiträume, in denen die Lehrverpflichtung eines Lehrers ge-
mäß § 8 Abs 2 Z 1 des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes, ge-
mäß § 44 Abs 1 Z 1 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984,
oder gemäß § 44 Abs 1 Z 1 des Land- und forstwirtschaftlichen Lan-
deslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985 ermäßigt ist, umfaßt die Bemes-
sungsgrundlage die in Abs 2 Z 1 bis 3 angeführten Geldleistungen in
der Höhe, wie sie sich aus § 12f Abs 3 ergibt.

(6) Für jene Kalendermonate der ruhegenußfähigen Bundesdienst-
zeit, in denen der Beamte eine Dienstfreistellung für Gemeindemanda-
tare nach § 78a BDG 1979 unter anteiliger Kürzung seiner Bezüge nach
§ 12e Abs 1 in Anspruch genommen hat, hat der Beamte einen Pensi-
onsbeitrag auch von den entfallenden Bezügen zu leisten. Dieser Pen-
sionsbeitrag ist auf der Grundlage der Dienstbezüge im Sinne des
§ 12e Abs 2 zu bemessen, die dem Ausmaß der Dienstfreistellung ent-
sprechen und von denen der Beamte einen Pensionsbeitrag nach
Abs 2 zu leisten hätte. 

(6a) Der Beamte, der die Außerdienststellung nach § 78b BDG
1979 in Anspruch genommen hat, hat Pensionsbeiträge auch von den
durch die Außerdienststellung entfallenden Bezügen zu entrichten.

(7) Der nach § 17 Abs 1 BDG 1979 freigestellte oder nach § 17
Abs 3 oder 4 letzter Satz oder § 19 BDG 1979 außer Dienst gestellte
Beamte hat Pensionsbeiträge auch von den durch die Freistellung oder
Außerdienststellung entfallenden Bezügen zu entrichten. Von Geldleis-
tungen für zeit- und mengenmäßige Mehrleistungen ist ein Pensions-
beitrag nur zu entrichten, soweit sie während der Zeit einer Dienstfrei-
stellung tatsächlich gebührten.

(8) Der Beamte, dessen Bezüge nach § 12d Abs 1 letzter Satz ge-
kürzt sind, hat Pensionsbeiträge auch von den durch die Kürzung ent-
fallenden Bezügen zu leisten. 

(8a) Der Beamte, dessen Bezüge nach Art I § 4 Abs 1 des Bezü-
gebegrenzungsgesetzes, BGBl I Nr 64/1997, stillgelegt worden sind,
hat Pensionsbeiträge auch von den stillgelegten Bezügen zu entrichten.
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(9) Der Pensionsbeitrag ist von den Bezügen des Beamten einzu-
behalten. Soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, hat der Beamte
für die Monate der ruhegenußfähigen Bundesdienstzeit, in denen ihm
keine Bezüge gebühren, die Pensionsbeiträge einzuzahlen. In diesem
Fall kann der zuständige Bundesminister aus besonders berücksichti-
gungswürdigen Gründen Zahlungserleichterungen (Stundung, Raten-
zahlung) gewähren. Bescheide, mit denen Pensionsbeiträge vorge-
schrieben werden, sind nach dem VVG zu vollstrecken.

(9a) Für die Dauer eines für zeitabhängige Rechte anrechenbaren
Karenzurlaubes ist der zu leistende Pensionsbeitrag wie folgt zu be-
messen: 

1. Ist der Karenzurlaub von Gesetzes wegen eingetreten oder
übersteigt er die Dauer von sechs Monaten nicht, so ist der
Pensionsbeitrag von demjenigen Monatsbezug zu leisten, der
dem Beamten gebühren würde, wenn er nicht karenziert wor-
den wäre. 

2. Wurde der Karenzurlaub auf Antrag gewährt, so bildet 
a) für Beamte der Besoldungsgruppen des Allgemeinen Ver-

waltungsdienstes, des Exekutivdienstes und des Militä-
rischen Dienstes derjenige Monatsbezug die Bemessungs-
grundlage für den Pensionsbeitrag, der dem Beamten im
Fall der von ihm selbst zu vertretenden Abberufung von sei-
nem Arbeitsplatz gebühren würde, 

b) für die übrigen Beamten derjenige Monatsbezug die Be-
messungsgrundlage für den Pensionsbeitrag, der dem Be-
amten gebühren würde, wenn er ohne Zuweisung einer
neuen Verwendung von seinem bisherigen Arbeitsplatz ab-
berufen worden wäre. 

3. Im Fall der Berücksichtigung der Zeit eines Karenzurlaubes für
zeitabhängige Rechte nach § 75a Abs 2 Z 2 BDG 1979 ist ab-
weichend von Z 2 lit a ab dem dem Antrag auf Berücksichti-
gung folgenden Monatsersten diejenige Einstufung für die Be-
messungsgrundlage des Pensionsbeitrages maßgebend, die
dem Beamten nach den §§ 141, 141a, 145b, 152b oder 152c
BDG 1979 im Fall einer von ihm nicht zu vertretenden Abberu-
fung von seinem Arbeitsplatz gebühren würde.

(10) Für jene Kalendermonate der ruhegenussfähigen Bundes-
dienstzeit, in denen der Beamte wegen 

1. Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder Karenzurlaub
nach § 75c BDG 1979 oder 

2. gänzlicher Dienstfreistellung nach § 78d Abs 1 Z 3 BDG 1979
oder 
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3. Präsenz- oder Ausbildungsdienst nach dem WG 2001 oder Zi-
vildienst nach dem Zivildienstgesetz 1986 

keinen Anspruch auf Bezüge hat, entfällt die Verpflichtung zur Leis-
tung des Pensionsbeitrages. Für die Zeit eines Karenzurlaubes zur Pfle-
ge eines behinderten Kindes nach § 75c Abs. 1 Z 1 BDG 1979 ist der
Pensionsbeitrag vom Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen zu tragen
und an die Bundesministerin oder den Bundesminister für Finanzen zu
überweisen.

(11) Rechtmäßig entrichtete Pensionsbeiträge kann der Beamte
nicht zurückfordern. Hat der Beamte für die Zeit eines Karenzurlaubes
Pensionsbeiträge entrichtet und erhält der Bund für diese Zeit oder ei-
nen Teil dieser Zeit einen Überweisungsbetrag nach den sozialversiche-
rungsrechtlichen Bestimmungen, so ist der Überweisungsbetrag auf
die in Betracht kommenden Monate gleichmäßig aufzuteilen. Die ent-
richteten Pensionsbeiträge sind dem Beamten insoweit zu er-
statten, als sie durch die Teile des Überweisungsbetrages gedeckt sind.

(12) Während der Rahmenzeit nach § 213a oder § 213b BDG 1979
in der bis zum 31. August 2007 geltenden Fassung bzw. § 78e BDG
1979 umfaßt die Bemessungsgrundlage die in Abs 2 Z 1 und 2 ange-
führten Geldleistungen in derjenigen Höhe, wie sie sich aus 
§ 12g Abs 1 und 2 ergibt. 

(13) Die Zeit der Außerdienststellung gemäß Art 147 Abs 2 vierter
Satz B-VG ist für Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses ab-
hängen, nur dann zu berücksichtigen, wenn der Beamte dies innerhalb
des ersten Jahres der Außerdienststellung beantragt. In diesem Fall hat
er Pensionsbeiträge von den durch die Außerdienststellung entfal-
lenden Monatsbezügen und Sonderzahlungen zu entrichten.

(14) Sofern bundesgesetzlich nicht anderes angeordnet ist, ist von
ausgegliederten Einrichtungen während einer für zeitabhängige Rechte
anrechenbaren Dienstfreistellung (Karenzurlaub, Außerdienststellung)
ein bundesgesetzlich vorgesehener Beitrag zur Deckung des Pensi-
onsaufwandes in der jeweils vorgesehenen Höhe weiterhin an den
Bund zu leisten.

(15) Auf vor dem 1. Jänner 1955 geborene Beamte sind 
1. § 22 dieses Bundesgesetzes in der am 31. Dezember 2004

geltenden Fassung und 
2. die §§ 60 und 91 Abs 11 und 12 des Pensionsgesetzes 1965

(PG 1965), BGBl Nr 340, jeweils in der am 31. Dezember 2004
geltenden Fassung, 

weiter anzuwenden. Dies gilt auch für Verweise auf die in Z 1 und 2
angeführten Bestimmungen.
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Pensionskassenvorsorge
§ 22a (1) Der Bund hat allen nach dem 31. Dezember 1954 gebo-

renen Beamten eine betriebliche Pensionskassenzusage im Sinne des
§ 2 Z 1 des Betriebspensionsgesetzes (BPG), BGBl Nr 282/1990, und
des § 3 Abs 1 des Pensionskassengesetzes (PKG), BGBl Nr 281/
1990, zu erteilen. Zu diesem Zweck kann der Bund einen Kollektivver-
trag nach Abs 2 in Verbindung mit § 3 BPG mit dem Österreichischen
Gewerkschaftsbund – Gewerkschaft Öffentlicher Dienst sowie einen
Pensionskassenvertrag nach § 15 PKG abschließen. Das BPG ist un-
beschadet dessen § 1 Abs 1 auf die im ersten Satz angeführten Beam-
ten anzuwenden.

(2) Soweit dies zur Regelung der Pensionskassenvorsorge der Be-
amten erforderlich ist, ist abweichend von § 1 Abs 2 Z 3 des Arbeits-
verfassungsgesetzes (ArbVG), BGBl Nr 22/1974, und von § 3 Abs 1a
Z 1 BPG ein Kollektivvertrag abzuschließen. Der Kollektivvertrag hat
insbesondere Regelungen über das Beitrags- und Leistungsrecht ent-
sprechend dem BPG und PKG zu enthalten. Im Übrigen finden auf die-
sen Kollektivvertrag die Bestimmungen des 1. Hauptstückes des I.
Teiles des ArbVG Anwendung. Der Bund hat den Kollektivvertrag und
dessen Änderungen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung kundzumachen.

(3) Der Bund wird beim Abschluss des Kollektivvertrages und des
Pensionskassenvertrages durch den Bundeskanzler vertreten.

(4) Die Abs. 1 bis 3 sind auf Landeslehrer nach dem LDG 1984 und
dem LLDG 1985 mit den Maßgaben anzuwenden, dass

1. vom jeweiligen Land auch eine überbetriebliche Pensionskas-
senzusage erteilt werden kann,

2. an die Stelle des in Abs. 3 angeführten Bundeskanzlers das je-
weils in Betracht kommende Organ des Landes tritt,

3. die Regelungen des Kollektivvertrages des Bundes über die
Einbeziehung von Beamten in die Pensionskasse, über das
Beitragsrecht und über das Leistungsrecht auch für das
Rechtsverhältnis zwischen Land und Landeslehrern unmittel-
bar anwendbar sind, und

4. das ArbVG und das BPG für die Rechtsverhältnisse der Lan-
deslehrer gelten, soweit dies für die Regelung der Pensionskas-
senvorsorge erforderlich ist.

(4a) Das jeweilige Land kann seine Verpflichtung nach Abs 4 auch
auf folgende Weise erfüllen:

1. Der Kollektivvertrag des Bundes hat Anpassungsbestimmun-
gen für die Landeslehrer vorzusehen. Der Pensionskassenver-
trag des Bundes hat ein Angebot der Bundespensionskasse an
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die Länder zum Abschluss eines Pensionskassenvertrages für
die Landeslehrer auf Grundlage des genannten Kollektivver-
trages und seines im Verhältnis zum Bund geltenden Vertrags-
inhaltes vorzusehen, sowie dabei Anpassungsbestimmungen
für die Landeslehrer vorzusehen.

2. Ein Land kann durch Verordnung den Kollektivvertrag des
Bundes auch bezüglich der noch nicht geltenden Bestimmun-
gen auf die jeweiligen Landeslehrer für anwendbar erklären. In
diesem Fall hat das Land das in Z 1 angeführte Angebot eines
Pensionskassenvertrages mit der Bundespensionskasse anzu-
nehmen. Das Land hat die Erlassung der Verordnung sowie
eine allfällige Aufhebung dem Bundeskanzler schriftlich mitzu-
teilen.

3. Hat ein Land eine Verordnung gemäß Z 2 erlassen, so gilt der
Kollektivvertrag des Bundes mit seinem gesamten Inhalt für das
betreffende Land und dessen Landeslehrer in seiner jeweils gel-
tenden Fassung. Änderungen im Pensionskassenvertrag des
Bundes sind, soweit sie auch Länder betreffen, die eine Verord-
nung nach Z 2 erlassen haben, für den Pensionskassenvertrag
zwischen dem jeweiligen Land und der Bundespensionskasse
wirksam.

4. Eine Kündigung des Pensionskassenvertrages des jeweiligen
Landes mit der Bundespensionskasse durch das Land wird
erst wirksam, wenn die gemäß Z 2 erlassene jeweilige Verord-
nung außer Kraft getreten ist.

5. Ein Land kann eine gemäß Z 2 erlassene Verordnung aufheben,
a) wenn der Kollektivvertrag des Bundes geändert wird, es sei

denn der neue Regelungsinhalt wäre für das Land – auf-
grund des Abs. 4 oder eines anderen Bundesgesetzes –
auch dann verbindlich, wenn es die Verordnung gemäß Z 2
nicht erlassen hätte oder

b) bei Änderungen des Pensionskassenvertrages des
Bundes, die nach Z 3 den Pensionskassenvertrag des
Landes ändern oder

c) wenn ihm die Fortführung des Pensionskassenvertrages
wegen Vertragsverletzung der Bundespensionskasse aus
wichtigen Gründen unzumutbar ist.

Die Aufhebung der Verordnung kann in den Fällen der lit. a und
lit. b nur erfolgen, wenn das jeweilige Land die Absicht dazu in-
nerhalb von drei Monaten ab Wirksamwerden der Änderung
der zuständigen Gewerkschaft und der Bundespensionskasse
schriftlich mitgeteilt hat.
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6. Hat ein Land eine gemäß Z 2 erlassene Verordnung aufgeho-
ben, so gilt, falls nicht Abs. 4b anzuwenden ist, folgendes: Der
Kollektivvertrag des Bundes wirkt, soweit er nicht bereits nach
Abs. 4 unmittelbar anwendbar ist, im Sinne des § 13 ArbVG
nach, bis das Land einen Kollektivvertrag abschließt, um die
Verpflichtung nach Abs. 4 zu erfüllen, oder Einzelvereinba-
rungen mit den betroffenen Landeslehrern trifft. Der vom Land
geschlossene Kollektivvertrag tritt an die Stelle des bis dahin
anwendbaren Kollektivvertrages; § 3 Abs. 1b und 1c BPG sind
nicht anzuwenden.

(4b) Fällt die bundesgesetzliche Verpflichtung der Länder zur Pen-
sionskassenvorsorge für die Landeslehrer weg, so hat das jeweilige
Land den für diese Vorsorge geschlossenen Kollektivvertrag zu kündi-
gen oder die nach Abs. 4a Z 2 erlassene Verordnung aufzuheben sowie
den Pensionskassenvertrag zu kündigen. Die Rechte der anwart-
schafts- oder leistungsberechtigten Landeslehrer richten sich in diesen
Fällen nach § 6 Abs. 2 und 3 BPG.

(5) Die Abs 1 bis 3 sind auf nach § 17 Abs 1a des Poststrukturge-
setzes (PTSG), BGBl Nr 201/1996, zur Dienstleistung zugewiesene Be-
amte mit den Maßgaben anzuwenden, dass 

1. vom jeweiligen Unternehmen auch eine überbetriebliche Pensi-
onskassenzusage erteilt werden kann, 

2. an die Stelle des in Abs 3 angeführten Bundeskanzlers der Vor-
standsvorsitzende des jeweiligen Unternehmens tritt und der
Kollektivvertrag nach den Abs 1 und 2 mit dem Österrei-
chischen Gewerkschaftsbund – Gewerkschaft der Post- und
Fernmeldebediensteten abzuschließen ist, und

3. die Regelungen des Kollektivvertrages des Bundes über die
Einbeziehung von Beamten in die Pensionskasse, über das
Beitragsrecht und über das Leistungsrecht auch für die nach
§ 17 Abs 1a PTSG zur Dienstleistung zugewiesenen Beamten
gelten. 

Pensionsbeitrag (Dienstgeber)
§ 22b Die zuständige Dienstbehörde hat für jede Beamtin und je-

den Beamten, für die oder den der Bund die Aktivitätsbezüge gemäß
§ 4 Abs. 1 des Finanzausgleichsgesetzes 2008, BGBl. I Nr. 103/2007,
zur Gänze trägt, einen monatlichen Pensionsbeitrag (Dienstgeberbei-
trag) in Höhe von 12,55% der Bemessungsgrundlage an die Bundes-
ministerin oder den Bundesminister für Finanzen zu entrichten. Der
Dienstgeberbeitrag ist auch von der Sonderzahlung nach § 3 Abs. 3 zu
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entrichten. Die Bemessungsgrundlage des Dienstgeberbeitrages ent-
spricht der Bemessungsgrundlage des von der Beamtin oder dem Be-
amten zu entrichtenden Pensionsbeitrages.

(§ 22b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 6/2010 tritt
mit 1. Jänner 2013 in Kraft.)

Vorschuß und Geldaushilfe
§ 23 (1) Dem Beamten kann auf Antrag ein Vorschuss bis zur Höhe

von höchstens 7 300 € gewährt werden, wenn er 
1. unverschuldet in Notlage geraten ist oder 
2. sonst berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen. 

Die Gewährung eines Vorschusses kann von Sicherstellungen ab-
hängig gemacht werden.

(2) Der Vorschuss ist durch Abzug von den gebührenden Bezügen
längstens binnen 120 Monaten hereinzubringen. Scheidet der Beamte
vor Tilgung des Vorschusses aus dem Dienststand aus, so sind zur
Rückzahlung die ihm zustehenden Geldleistungen heranzuziehen.

(3) Ist der Beamte unverschuldet in Notlage geraten oder liegen
sonst berücksichtigungswürdige Gründe vor, so kann ihm auch eine
Geldaushilfe gewährt werden.

(4) Dem Beamten, gegen den Anzeige wegen des Verdachtes einer
in Ausübung des Dienstes begangenen gerichtlich strafbaren Handlung
erstattet worden ist, ist für die ihm nachweislich zu seiner zweckent-
sprechenden Rechtsverteidigung entstandenen notwendigen Kosten
auf seinen Antrag eine Geldaushilfe bis zur Höhe des dreifachen Ge-
halts (einschließlich allfälliger Teuerungszulagen) der Gehaltsstufe 2 der
Dienstklasse V der Beamten der Allgemeinen Verwaltung zu gewähren,
wenn 

1. nach Mitteilung des Staatsanwaltes die Anzeige zurückgelegt
oder 

2. das Strafverfahren eingestellt oder 
3. der Beamte freigesprochen 

worden ist.

Sachleistungen
§ 24 (1) Werden einem Beamten neben seinem Monatsbezug

Sachleistungen gewährt, so hat er hiefür eine angemessene Vergütung
zu leisten, die im Wege der Aufrechnung hereingebracht werden kann.
Bei der Festsetzung der Höhe der Vergütung ist auf die örtlichen Ver-
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hältnisse sowie auf die dem Bund erwachsenden Gestehungskosten
Bedacht zu nehmen. Die Höhe der Vergütung wird allgemein von der
Bundesregierung durch Verordnung oder im Einzelfall vom zuständigen
Bundesministerium im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler festge-
setzt. 

(2) Abweichend vom Abs 1 letzter Satz ist die Höhe der Vergütung
für Dienstkleider vom zuständigen Bundesminister im Einvernehmen
mit dem Bundeskanzler festzusetzen. Die Vergütung für Dienstkleider
kann ermäßigt oder auch erlassen werden, wenn es das Interesse des
Bundes geboten erscheinen läßt. Eine unentgeltliche Überlassung von
Dienstkleidern in das Eigentum des Beamten ist jedoch nur zulässig,
wenn die Tragdauer abgelaufen ist. 

(3) und (4) (aufgehoben) 

Vergütung für Dienst- und Naturalwohnungen

§ 24a (1) Der Beamte hat für eine Wohnung oder eine sonstige
Räumlichkeit, die ihm nach § 80 BDG 1979 oder nach vergleichbaren
gesetzlichen Bestimmungen überlassen oder zugewiesen worden ist,
eine monatliche Vergütung zu leisten. Die Vergütung besteht aus der
Grundvergütung und den auf die Wohnung oder die sonstige Räum-
lichkeit entfallenden Anteilen an den Betriebskosten und den öffent-
lichen Abgaben sowie an den Nebenkosten.

(2) Bemessungsgrundlage für die Grundvergütung ist bei 
1. vom Bund gemieteten 

a) Wohnungen und 
b) sonstigen Räumlichkeiten 
der Hauptmietzins, den der Bund zu leisten hat, 

2. im Eigentum des Bundes stehenden Baulichkeiten oder bei
Baulichkeiten, für die der Bund die Kosten der notwendigen Er-
haltung trägt, obgleich sie nicht im Eigentum des Bundes ste-
hen, sowie bei sonstigen Baulichkeiten jeweils jener Hauptmiet-
zins, den der Bund bei Neuvermietung der Baulichkeit üblicher-
weise erhalten würde. 

(3) Für Beamte des Dienststandes beträgt die Grundvergütung für 
1. Naturalwohnungen 75 vH, 
2. Dienstwohnungen 50 vH 

der Bemessungsgrundlage. Aus wichtigen dienstlichen Gründen
kann mit Zustimmung des Bundeskanzlers die Grundvergütung mit
einem niedrigeren Hundertsatz bemessen werden. 
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(4) Wird die tatsächliche Benützung der Naturalwohnung nach 
§ 80 Abs 9 BDG 1979 oder nach vergleichbaren gesetzlichen Bestim-
mungen Beamten des Ruhestandes oder Hinterbliebenen des Beam-
ten, die mit diesem bis zu dessen Tod im gemeinsamen Haushalt gelebt
haben, gestattet, so beträgt die Grundvergütung 100 vH der Bemes-
sungsgrundlage. Für Beamte des Ruhestandes ist die Grundvergütung
mit Wirksamkeit von dem auf das Ausscheiden aus dem Dienststand
folgenden Monatsersten neu zu bemessen. Für die Hinterbliebenen des
Beamten ist die Grundvergütung mit Wirksamkeit von dem auf den Tod
des Beamten folgenden Monatsersten neu zu bemessen. 

(5) Die Grundvergütungen 
1. für die im Abs 2 genannten Wohnungen und sonstigen Baulich-

keiten, die ab dem 1. April 1997 festgesetzt worden sind, und 
2. für die in Abs 2 Z 1 genannten Wohnungen und sonstigen Bau-

lichkeiten, die vor dem 1. April 1997 festgesetzt worden sind, 

vermindern oder erhöhen sich jeweils im Ausmaß der Änderung des
Hauptmietzinses mit Wirksamkeit dieser Änderung.

(6) Die Grundvergütungen für die im Abs 2 Z 2 genannten Woh-
nungen und sonstigen Baulichkeiten, die vor dem 1. April 1997 festge-
setzt worden sind, vermindern oder erhöhen sich in dem Maße, das
sich aus der Veränderung des vom Österreichischen Statistischen Zen-
tralamt verlautbarten Verbraucherpreisindex 1986 oder des an seine
Stelle tretenden Index gegenüber der für Juli 1993 verlautbarten Index-
zahl ergibt, wobei Änderungen so lange nicht zu berücksichtigen sind,
als sie 10 vH der für Juli 1993 verlautbarten Indexzahl und in der Folge
5 vH der sodann maßgebenden Indexzahl, die jedoch jeweils ohne Be-
dachtnahme auf Rundungsvorschriften zu ermitteln ist, nicht überstei-
gen. Bei der Berechnung der jeweiligen neuen Beträge sind Restbeträ-
ge von weniger als 5 Cent zu vernachlässigen und Restbeträge von 5
Cent und mehr auf volle 10 Cent aufzurunden („kaufmännische Run-
dung“). Die jeweiligen neuen Beträge gelten ab dem der Verlautbarung
der Indexveränderung durch die Bundesanstalt „Statistik Österreich“
folgenden übernächsten Monatsersten. 

(7) Soweit über das Benützungsentgelt für Grundstücke, Garagen
oder PKW-Abstellplätze nicht eine privatrechtliche Vereinbarung getrof-
fen ist, sind die Abs 1, 2, 5 und 6 mit den nachstehenden Abwei-
chungen anzuwenden. Das Benützungsentgelt ist 

1. für eine Garage in der Höhe des Zwanzigfachen, 
2. für einen PKW-Abstellplatz in der Höhe des Zehnfachen 

jenes Betrages festzusetzen, der vom Bundesminister für Justiz im
Bundesgesetzblatt jeweils als Kategoriebetrag für einen Quadratmeter
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Nutzfläche einer Wohnung erster Qualität verlautbart wird. Ist die Gara-
ge nicht beheizt oder der Abstellplatz nicht überdacht, ist ein Benütz-
ungsentgelt nur in der Höhe von 80 vH dieser Größe vorzuschreiben.

§ 24b (1) Die auf die Wohnung oder die sonstige Räumlichkeit ent-
fallenden Anteile an den Betriebskosten und den öffentlichen Abgaben
sowie an den Nebenkosten hat der Beamte in voller Höhe zu tragen.

(2) Die auf die Wohnung oder die sonstige Räumlichkeit ent-
fallenden Anteile an den Betriebskosten und den öffentlichen Abgaben
richten sich nach dem Verhältnis der Nutzfläche der Wohnung oder
sonstigen Räumlichkeit zur Gesamtnutzfläche der Baulichkeit.

(3) Der Anteil an den Betriebskosten und den öffentlichen Abgaben
für eine überlassene oder zugewiesene Eigentumswohnung ist nach
den für diese Wohnung geltenden Regelungen des Wohnungseigen-
tumsgesetzes, BGBl Nr 149/1948, oder des Wohnungseigentumsge-
setzes 1975, BGBl Nr 417, zu entrichten.

(4) Für die Aufteilung der verbrauchsabhängigen Heiz- und Warm-
wasserkosten gilt der II. Abschnitt des Heizkostenabrechnungsge-
setzes, BGBl Nr 827/1992, wobei 

1. die Trennung der Anteile von Heiz- und Warmwasserkosten in
einem Verhältnis von 70% für Heizkosten zu 30% für Warmwas-
serkosten und 

2. die Aufteilung der Energiekosten zu 65% nach den Verbrauchs-
anteilen und zu 35% nach der beheizbaren Fläche 

zu erfolgen hat.

(5) Bei gemischtgenutzten Gebäuden können für die Betriebskos-
ten und die öffentlichen Abgaben sowie für die Heiz- und Warmwasser-
kosten abweichend von den Abs 1 bis 4 angemessene monatliche
Pauschalbeträge festgesetzt werden.

(6) Für eine Dienstwohnung auf einer Liegenschaft, die einem
Schulwart oder einem in ähnlicher Verwendung stehenden Beamten
wegen seiner dienstlichen Aufsichts- oder Betreuungspflicht für diese
Liegenschaft überlassen worden ist, hat der Beamte weder die Grund-
vergütung noch den Anteil an den Betriebskosten und den öffentlichen
Abgaben zu entrichten.

(7) Der zuständige Bundesminister hat im Einvernehmen mit dem
Bundeskanzler festzusetzen, welche Verwendungen in seinem Ressort
als „ähnliche Verwendungen“ im Sinne des Abs 6 anzusehen sind. 

§ 24c (1) Der Beamte hat auf die Vergütung eine angemessene
monatliche Vorleistung zu entrichten. Diese Vorleistung ist so zu be-
messen, daß die Summe der monatlichen Teilbeträge den voraussicht-
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lichen Jahresaufwand deckt. Die Vorleistung auf die Vergütung kann
durch Aufrechnung hereingebracht werden.

(2) Die im Laufe des Kalenderjahres fällig gewordenen Betriebskos-
ten und öffentlichen Abgaben sowie Heiz- und Warmwasserkosten sind
bis spätestens 30. Juni des folgenden Kalenderjahres abzurechnen. Er-
gibt sich aus der Abrechnung ein Überschuß zugunsten des Beamten,
so ist der Überschußbetrag in dem der Abrechnung folgenden Kalen-
dermonat zu erstatten. Ergibt sich aus der Abrechnung ein Fehlbetrag
zu Lasten des Beamten, so hat dieser den Fehlbetrag in dem der Ab-
rechnung folgenden Kalendermonat zu entrichten; aus Billigkeitsgrün-
den kann diese Frist erstreckt werden.

Vergütung für Nebentätigkeit

§ 25 (1) Soweit die Nebentätigkeit eines Beamten nicht nach ande-
ren bundesgesetzlichen Vorschriften oder den Bestimmungen eines
privatrechtlichen Vertrages zu entlohnen ist, gebührt dem Beamten eine
angemessene Nebentätigkeitsvergütung. Ihre Be-
messung bedarf der Zustimmung des Bundeskanzlers. 

(1a) Dem Beamten gebührt keine Vergütung für eine Nebentätigkeit
nach Abs 1, nach anderen bundesgesetzlichen Vorschriften oder nach
den Bestimmungen eines privatrechtlichen Vertrages, wenn die Neben-
tätigkeit anstelle der ihm obliegenden dienstlichen Aufgaben ausgeübt
wird. Die Gewährung anderer Gegenleistungen für eine Nebentätigkeit
in Geld oder geldwerten Vorteilen ist unzulässig. Nicht als Vergütung im
Sinne des Abs 1 gilt der Ersatz der Reise(Fahrt-)-Auslagen nach Maß-
gabe der Reisegebührenvorschrift des Bundes.

(2) Die Vergütungen, die eine juristische Person des privaten Rechts
nach den für sie maßgebenden Bestimmungen einem Beamten für sei-
ne Nebentätigkeit in einem ihrer Organe zu leisten hätte, sind – mit Aus-
nahme der Sitzungsgelder und des Reisekostenersatzes – dem Bund
(Bundesministerium für Finanzen) abzuführen. Die Bemessung der Ver-
gütung, die dem Beamten für eine solche Nebentätigkeit aus Bundes-
mitteln gebührt, bedarf abweichend vom Abs 1 der Zustimmung des
Bundesministers für Finanzen.

Abfertigung

§ 26 (1) Dem Beamten der ohne Anspruch auf einen laufenden Ru-
hegenuß aus dem Dienststand ausscheidet, gebührt eine Abfertigung.

(2) Eine Abfertigung gebührt nicht, 
48



Gehaltsgesetz 1956
a) wenn das Dienstverhältnis des Beamten während der Probezeit
gelöst wird; 

b) wenn der Beamte freiwillig aus dem Dienstverhältnis austritt,
sofern nicht die Bestimmungen des Abs 3 anzuwenden sind; 

c) wenn der Beamte durch ein Disziplinarerkenntnis entlassen
wird; 

d) wenn der Beamte kraft Gesetzes oder durch Tod aus dem
Dienstverhältnis ausscheidet. 

(3) Eine Abfertigung gebührt außerdem 
1. einem verheirateten Beamten, wenn er innerhalb von sechs

Monaten nach seiner Eheschließung, 
2. einem Beamten, wenn er innerhalb von sechs Monaten nach

der Geburt 
a) eines eigenen Kindes, 
b) eines von ihm allein oder gemeinsam mit seinem Ehe-gat-

ten an Kindes Statt angenommenen Kindes oder 
c) eines von ihm in unentgeltliche Pflege übernommenen Kin-

des (§ 15c Abs 1 Z 2 MSchG oder § 5 Abs 1 Z 2 VKG), 
das im Zeitpunkt des Ausscheidens noch lebt, 

3. einem Beamten, der vor Ablauf einer Karenz nach dem MSchG
oder dem VKG, 

4. einem Beamten, der während einer Teilzeitbeschäftigung nach
dem MSchG oder nach dem VKG, 

freiwillig aus dem Dienstverhältnis austritt. Aus dem Anlaß seiner
Eheschließung kann nur einer der beiden Ehegatten – und auch das nur
einmal – die Abfertigung in Anspruch nehmen. Die Abfertigung nach der
Z 2 kann für ein und dasselbe Kind nur einmal in Anspruch genommen
werden. Stehen beide Ehepartner bzw beide Elternteile (Adoptiveltern-
teile, Pflegeelternteile) in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen
Gebietskörperschaft und hätten beide Anspruch auf Abfertigung aus
Anlaß derselben Eheschließung oder wegen desselben Kindes, so geht
der früher entstandene Anspruch dem später entstandenen vor. Bei
gleichzeitigem Entstehen der Ansprüche geht im Falle der Z 1 der An-
spruch des älteren Ehegatten, in den Fällen der Z 2 der Anspruch der
Mutter (Adoptivmutter, Pflegemutter) vor. Eine Abfertigung nach Z 1
und 2 gebührt nicht, wenn im Zeitpunkt des Austritts ein weiteres
Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft besteht.

Bemessung der Abfertigung
§ 27 (1) Die Abfertigung beträgt, abgesehen von den Fällen des

§ 26 Abs 3, 
49



Gehaltsgesetz 1956
1. im Falle des Ausscheidens eines provisorischen Beamten nach
Ablauf der Probezeit 
a) bei einer für die Bemessung des Ruhegenusses anrechen-

baren Dienstzeit bis zu drei Jahren das Einfache des Mo-
natsbezuges, 

b) bei einer für die Bemessung des Ruhegenusses anrechen-
baren Dienstzeit von mehr als drei Jahren das Doppelte des
Monatsbezuges; 

2. im Falle des Ausscheidens eines definitiven Beamten 
a) bei einer für die Bemessung des Ruhegenusses anrechen-

baren Dienstzeit bis zu fünf Jahren das Neunfache des Mo-
natsbezuges, 

b) bei einer für die Bemessung des Ruhegenusses anrechen-
baren Dienstzeit von mehr als fünf Jahren das Achtzehn-
fache des Monatsbezuges.

(2) Die Abfertigung beträgt in den Fällen des § 26 Abs 3 nach einer
Dauer der ruhegenußfähigen Gesamtdienstzeit von 3 Jahren das Zwei-
fache, 5 Jahren das Dreifache, 10 Jahren das Vierfache, 15 Jahren das
Sechsfache, 20 Jahren das Neunfache, 25 Jahren das Zwölffache des
Monatsbezuges.

(2a) Für Beamte nach § 1 Abs. 14 PG 1965 und § 136b BDG 1979
ist Abs. 2 mit der Maßgabe anzuwenden, dass anstelle der ruhege-
nussfähigen Gesamtdienstzeit die gemäß § 20c Abs. 2 relevante
Dienstzeit heranzuziehen ist. Dienstzeiten, die nicht im laufenden
Dienstverhältnis zurückgelegt wurden, sind nicht heranzuziehen,

1. soweit die Dienstzeit im anderen Dienstverhältnis für die Be-
messung des Ruhegenusses angerechnet wurde, wenn aus
diesem Dienstverhältnis eine Anwartschaft oder ein Anspruch
auf einen Ruhegenuss besteht,

2. wenn das andere Dienstverhältnis noch andauert oder in einer
Weise beendet wurde, durch die ein Abfertigungsanspruch er-
loschen ist, oder im anderen Dienstverhältnis ein Beitrag zur be-
trieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorge geleistet
wurde,

3. wenn der Beamte bei Beendigung des Dienstverhältnisses eine
Abfertigung erhalten hat, soweit diese Abfertigung nicht rück-
erstattet wurde; bei teilweiser Rückerstattung ist die Dienstzeit
in einem entsprechenden Teilausmaß heranzuziehen. Eine
Rückerstattung gemäß Abs. 4 ist einer vollständigen Rücker-
stattung der Abfertigung gleichzuhalten.

(3) Tritt ein Beamter, der sich im Ruhestand befunden hat, nach
Wiederaufnahme in den Dienststand gemäß § 26 Abs 3 aus dem
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Dienstverhältnis aus, so ist die Summe der während der Dauer des Ru-
hestandes empfangenen Ruhegenüsse und der auf die Zeit des Ruhe-
standes entfallenden Sonderzahlungen in die Abfertigung gemäß Abs 2
einzurechnen.

(4) Wird ein Beamter, der gemäß § 26 Abs 3 aus dem Dienstver-
hältnis ausgetreten ist, innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung
dieses Dienstverhältnisses in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis
zu einer inländischen Gebietskörperschaft aufgenommen, so hat er
dem Bund die anläßlich der Beendigung des bisherigen Dienstverhält-
nisses gemäß § 26 Abs 3 erhaltene Abfertigung zurückzuerstatten.

(5) Die gemäß Abs 4 zurückzuerstattende Abfertigung ist von jener
Dienstbehörde mit Bescheid festzustellen, die im Zeitpunkt des Aus-
scheidens des Beamten aus dem Dienstverhältnis zuständig gewesen
ist. Der Anspruch auf Rückerstattung der Abfertigung verjährt nach drei
Jahren ab der Aufnahme in ein Dienstverhältnis zu einer inländischen
Gebietskörperschaft. Die §§ 13a Abs 2 und 13b Abs 4 sind sinngemäß
anzuwenden.

ABSCHNITT IX
Beamte des Post- und Fernmeldewesens

Anwendungsbereich und Gehalt
§ 103 (1) Dieser Abschnitt ist auf die Beamten der Post und Tele-

kom Austria Aktiengesellschaft (PTA) oder eines Unternehmens, an
dem die PTA zumindest mehrheitlich beteiligt ist, anzuwenden.

(2) Das Gehalt des Beamten des Post- und Fernmeldewesens wird
durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Gehaltsstufe be-
stimmt und beträgt: (Siehe Tabellen im Anhang).

(3) Den im § 229 Abs 4 BDG 1979 angeführten Beamten gebührt
während der Zeit ihrer innerbetrieblichen Ausbildung zu dem gemäß
Abs 2 in Betracht kommenden Gehalt eine ruhegenußfähige Ergän-
zungszulage von 216,6 €. Diese Ergänzungszulage erhöht sich nach
zweijähriger Verwendung auf 236,1 €. 

(4) Das Gehalt des Beamten des Post- und Fernmeldewesens be-
ginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit der Ge-
haltsstufe 1. Wenn es jedoch besondere dienstliche Rücksichten gebo-
ten erscheinen lassen, kann dem Beamten des Post- und Fernmelde-
wesens bei der Anstellung durch Verfügung des Bundespräsidenten
unmittelbar eine höhere Gehaltsstufe zuerkannt werden; hiebei ist nach
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Maßgabe der Bestimmungen über den Vorrückungsstichtag auf die
bisherige Berufslaufbahn und die künftige Verwendung des Beamten
Bedacht zu nehmen.

(5) An Stelle des im Abs 2 für die Verwendungsgruppe PT 1 vorge-
sehenen Gehaltes gebührt 

1. den Leitern einer Gruppe der Generaldirektion der Post und Te-
lekom Austria Aktiengesellschaft (PTA) und dem Leiter der der
PTA Direktion Wien ein Gehalt im Ausmaß von 7.194,0 € und 

2. den Leitern der übrigen Direktionen der PTA ein Gehalt im Aus-
maß von 6.833,1 €. 

(6) Für die im Abs 5 Z 1 oder 2 angeführten Beamten gelten durch
das Gehalt alle Mehrleistungen in zeitlicher und mengenmäßiger Hin-
sicht als abgegolten. Für diese Beamten gelten 20% des Gehaltes als
Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen. Die §§ 104 bis 106 sind auf di-
ese Beamten nicht anzuwenden.

(7) Wird ein im Abs 5 Z 1 oder 2 angeführter Beamter auf eine an-
dere Planstelle ernannt oder übergeleitet, so kommt für ihn eine allfällige
Ergänzungszulage nach § 12b nicht in Betracht.

Außerordentliche Vorrückung und Dienstalterszulage

§ 104 (1) Dem Beamten, der vier Jahre in der höchsten Gehaltsstu-
fe verbracht hat, gebührt eine außerordentliche Vorrückung in der Höhe
des letzten Vorrückungsbetrages seiner Verwendungsgruppe. 

(2) Dem Beamten, der vier Jahre Anspruch auf die außerordentliche
Vorrückung gehabt hat, gebührt eine ruhegenußfähige Dienstalterszu-
lage im Ausmaß des Eineinhalbfachen der außerordentlichen Vorrü-
ckung. Die Dienstalterszulage gebührt jedenfalls ab dem neunten Jahr
nach Erreichen der Gehaltsstufe 17.

(3) Die §§ 8 und 10 sind sinngemäß anzuwenden.

Dienstzulage

§ 105 (1) Dem Beamten des Post- und Fernmeldewesens gebührt
eine ruhegenußfähige Dienstzulage, wenn er dauernd mit einer Verwen-
dung betraut ist, die nach der Anlage 1 zum BDG 1979 oder durch Ver-
ordnung nach § 229 Abs 3 BDG 1979 einer der nachstehend angeführ-
ten Dienstzulagengruppen zugeordnet ist. Sie beträgt: (Siehe Tabellen
im Anhang)

(2) (entfällt) 
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(3) Durch die für die Verwendungsgruppe PT 1 und für die Dienst-
zulagengruppe S der Verwendungsgruppe PT 2 vorgesehene Dienst-
zulage gelten alle Mehrleistungen des Beamten in zeitlicher und men-
genmäßiger Hinsicht als abgegolten. 35% dieser Dienstzulage gelten
als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen. 

(4) Dem Beamten des Post- und Fernmeldewesens, der dauernd
mit der Ausübung einer der nachstehend angeführten Verwendungen
betraut ist, gebührt eine ruhegenußfähige Dienstzulage. Sie beträgt:
(Siehe Tabellen im Anhang).

Die für den Omnibuslenkerdienst vorgesehene Dienstzulage ge-
bührt auch dann, wenn der Beamte infolge eines im Omnibuslenker-
dienst erlittenen Dienstunfalles nicht mehr in diesem Dienst verwendet
werden kann.

(5) Die Abs 1 bis 4 sind nicht auf Zeiten anzuwenden, in denen die
vom Beamten ausgeübte Verwendung einer niedrigeren Verwendungs-
gruppe zugeordnet ist als jener, in die der Beamte ernannt ist.

Dienstabgeltung

§ 105a (1) Übt ein Beamter des Post- und Fernmeldewesens eine
nach § 229 Abs 3 BDG 1979 einer Dienstzulagengruppe zugeordnete
Verwendung mindestens durch 29 aufeinanderfolgende Kalendertage
aus, ohne in die betreffende Dienstzulagengruppe ernannt zu sein, so
gebührt ihm hiefür eine nicht ruhegenußfähige Dienstabgeltung im Aus-
maß der Dienstzulage, die sich nach den entsprechenden Bestimmun-
gen des § 105 ergibt. Hat der Beamte bereits Anspruch auf eine Dienst-
zulage, so gebührt die Dienstabgeltung nur in dem diese Dienstzulage
übersteigenden Ausmaß. § 105 Abs 3 ist anzuwenden.

(2) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der
tatsächlichen Funktionsausübung nach Abs 1 zu laufen.

(3) Auf Beamte, die mit der vertretungsweisen Wahrnehmung
wechselnder Arbeitsplätze betraut sind, sind die Abs 1 und 2 und ge-
gebenenfalls § 106 Abs 3 mit der Maßgabe anzuwenden, daß die ver-
schiedenen Vertretungstätigkeiten wie eine durchgehende Vertretungs-
tätigkeit zu werten sind. Die Höhe der Dienstabgeltung und einer allfäl-
ligen Verwendungsabgeltung nach § 106 Abs 2 ist je nach ausgeübter
Tätigkeit anteilsmäßig zu ermitteln. Arbeitsfreie Tage sind dabei der un-
mittelbar zuvor ausgeübten Tätigkeit zuzurechnen.

(4) Die Abs 1 bis 3 sind nicht auf Zeiten anzuwenden, in denen die
vom Beamten ausgeübte Verwendung einer niedrigeren Verwendungs-
gruppe zugeordnet ist als jener, in die der Beamte ernannt ist.
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(5) Übt ein Beamter des Post- und Fernmeldewesens eine im § 103
Abs 5 angeführte Funktion nicht dauernd, aber mindestens durch 29
aufeinanderfolgende Kalendertage aus, so gebührt ihm hiefür eine nicht
ruhegenußfähige Dienstabgeltung in der Höhe von 50% des Unter-
schiedsbetrages von 

1. seinem Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstzulage und
der nach § 12b zu berücksichtigenden Zulagen) oder 

2. seinem Fixgehalt 

und dem für die vertretungsweise ausgeübte Funktion vorgese-
henen, insgesamt höheren Fixgehalt.

(6) Gebührt die Dienstabgeltung nur für einen Teil des Monats oder
ändert sich im Laufe des Monats die Höhe der Dienstabgeltung, so ent-
fällt auf jeden Kalendertag der verhältnismäßige Teil der entspre-
chenden Dienstabgeltung. 

Verwendungszulage, Verwendungsabgeltung und 
Ergänzungszulage

§ 106 (1) Dem Beamten des Post- und Fernmeldewesens gebührt
eine ruhegenußfähige Verwendungszulage, wenn er dauernd auf einem
Arbeitsplatz einer höherwertigen Verwendungsgruppe verwendet wird,
ohne in diese ernannt zu sein. Diese Verwendungszulage beträgt – au-
ßer im Falle des Abs 2 – 50 vH des Betrages, um den das Gehalt des
Beamten vom Gehalt derselben Gehaltsstufe der höherwertigen Ver-
wendungsgruppe überschritten wird.

(2) Ist für die dauernde Verwendung in der Verwendungsgruppe PT
2 eine niedrigere Dienstzulage als jene, die dem Beamten in der nied-
rigeren Verwendungsgruppe gebührt, vorgesehen, so beträgt die ruhe-
genußfähige Verwendungszulage 50 vH des Betrages, der sich aus
dem Unterschiedsbetrag zwischen den Gehältern nach Abs 1 nach
Abzug des Unterschiedsbetrages zwischen den Dienstzulagenansprü-
chen der niedrigeren und der höheren Verwendungs-
gruppe ergibt.

(3) Abs 1 ist auf Beamte, die solche Tätigkeiten oder eine im § 103
Abs 5 angeführte Tätigkeit mindestens durch 29 aufeinanderfolgende
Kalendertage ausüben, ohne in die betreffende Dienstzulagengruppe
ernannt zu sein, mit der Maßgabe anzuwenden, daß hiefür anstelle der
Verwendungszulage eine nicht ruhegenußfähige Verwendungsabgel-
tung in derselben Höhe gebührt. Eine in der niedrigeren Verwendungs-
gruppe gebührende Dienstzulage ist vor Ermittlung des Differenzbe-
trages dem Gehalt der niedrigeren Verwendungsgruppe zuzuzählen.
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(3a) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der
tatsächlichen Funktionsausübung nach Abs 3 zu laufen.

(3b) Gebührt die Verwendungsabgeltung nur für einen Teil des Mo-
nats oder ändert sich im Laufe des Monats die Höhe der Verwendungs-
abgeltung, so entfällt auf jeden Kalendertag der verhältnismäßige Teil
der entsprechenden Verwendungsabgeltung. 

(4) Wird ein Beamter, der vorübergehend auf einem Arbeitsplatz ei-
ner höheren Verwendungsgruppe seiner Besoldungsgruppe verwendet
wurde, unmittelbar daran anschließend auf diesem Arbeitsplatz dau-
ernd verwendet und würde der für die dauernde Verwendung vorgese-
hene Monatsbezug den für die bisherige vorübergehende Verwendung
vorgesehenen Monatsbezug (zuzüglich Verwendungsabgeltung) unter-
schreiten, so gebührt dem Beamten eine nach Maßgabe des Errei-
chens eines höheren Gehaltes einzuziehende, für die Bemessung des
Ruhegenusses anrechenbare Ergänzungszulage im Ausmaß des Un-
terschiedsbetrages.

Überstellung

§ 107 Wird ein Beamter einer anderen Besoldungsgruppe in die
Besoldungsgruppe der Beamten des Post- und Fernmeldewesens
überstellt, so richtet sich seine besoldungsrechtliche Stellung nach sei-
nem geltenden Vorrückungsstichtag. Soweit jedoch Zeiten bei der Er-
mittlung des Vorrückungsstichtages gemäß § 12 Abs 6 oder 7 gekürzt
worden sind, ist die besoldungsrechtliche Stellung von dem um diese
bisher weggefallenen Zeiträume verbesserten Vorrückungsstichtag
herzuleiten. Die §§ 8 und 10 sind in allen Fällen sinngemäß anzuwen-
den. 

ABSCHNITT XI
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

UNTERABSCHNITT A
Allgemeine Übergangsbestimmungen

Haushaltszulage und Kinderzulage

§ 112a (1) Ansprüche auf den Grundbetrag der Haushaltszulage
enden spätestens mit Ablauf des 30. April 1995.
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(2) Wenn die Voraussetzungen nach wie vor gegeben sind, gelten
Ansprüche auf einen Steigerungsbetrag der Haushaltszulage ab 1. Mai
1995 als Ansprüche auf Kinderzulage.

(3) Das Außerkrafttreten des § 4 Abs 3 in der bis zum Ablauf des
31. Juli 1999 geltenden Fassung bewirkt kein vorzeitiges Enden des
Anspruches auf eine nach dieser Bestimmung oder einer gleichartigen
früheren Bestimmung gewährten Kinderzulage.

Besoldungsrechtliche Auswirkungen von Karenzurlauben
§ 112b (1) Auf Karenzurlaube, die vor dem 1. Mai 1995 angetreten

worden sind, ist § 10 in der bis zum Ablauf des 30. April 1995 geltenden
Fassung weiterhin anzuwenden.

(2) § 22 Abs 9a ist auf alle am 1. September 2001 nicht rechtskräf-
tig erledigten Verfahren betreffend Bemessung des während der Zeit
eines für zeitabhängige Rechte anrechenbaren Karenzurlaubes zu leis-
tenden Pensionsbeitrages anzuwenden.

Vorrückungsstichtag
§ 113 (1) Ist ein früheres Bundesdienstverhältnis des Beamten be-

endet worden, weil die Einrichtung, in der er tätig war, aus dem Bund
ausgegliedert worden ist, und hat der Beamte im Rahmen eines Dienst-
verhältnisses weiterhin an derselben Einrichtung Dienst versehen, so ist
die Zeit dieses späteren Dienstverhältnisses bei der Festsetzung des
Vorrückungsstichtages bis zum Höchstausmaß von drei Jahren wie
eine Dienstzeit zu einer inländischen Gebietskörperschaft zu behan-
deln.

(2) Eine Berücksichtigung nach Abs 1 ist ausgeschlossen, wenn 
1. dem Beamten aus Anlaß der Ausgliederung die Möglichkeit ein-

geräumt worden ist, seinen Dienst in der ausgegliederten Ein-
richtung weiterhin im Rahmen eines Bundesdienstverhältnisses
auszuüben, und er sich für die Beendigung des Bundesdienst-
verhältnisses entschieden hat oder 

2. der Beamte beim Ausscheiden aus dem Bundesdienst eine Ab-
fertigung erhalten und diese dem Bund nicht zurückgezahlt hat.

(3) Sofern in diesem Bundesgesetz von höheren Lehranstalten ge-
sprochen wird, sind darunter für die Zeit vor dem Wirksamwerden des
Schulorganisationsgesetzes, BGBl Nr 242/1962, mittlere Lehranstalten
bzw Mittelschulen, wie Gymnasien, Realgymnasien, Realschulen, Frau-
enoberschulen, Arbeitermittelschulen, Aufbau-
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mittelschulen, Bundeserziehungsanstalten, Lehrer- und Lehrer-
innenbildungsanstalten, Bildungsanstalten für Lehrer für den hauswirt-
schaftlichen oder für den gewerblichen Fachunterricht, Handelsakade-
mien, höhere Abteilungen an den technischen und gewerblichen Lehr-
anstalten, Lehranstalten für Frauenberufe und höhere land- und forst-
wirtschaftliche Lehranstalten zu verstehen.

(4) (entfällt) 

(5) Auf Beamte, die 
1. vor dem 1. Mai 1995 in ein Dienstverhältnis zu einer inlän-

dischen Gebietskörperschaft eingetreten sind und 
2. seither ohne Unterbrechung in einem Dienstverhältnis oder in

mehreren Dienstverhältnissen zu einer inländischen Gebiets-
körperschaft oder zu einer ausgegliederten Einrichtung des
Bundes gestanden sind, 

sind die Regelungen des § 12 über die Berücksichtigung sonstiger
Zeiten in der bis zum Ablauf des 30. April 1995 geltenden Fassung wei-
terhin anzuwenden. Ausschließlich durch arbeitsfreie Tage bewirkte Un-
terbrechungen gelten nicht als Unterbrechung im Sinne der Z 2. 

(6) Für die Anwendung des Abs 5 sind folgende Beschäftigungs-
und Ausbildungsverhältnisse zum Bund einem Dienstverhältnis zu einer
inländischen Gebietskörperschaft gleichgestellt: 

1. Wehrdienst als Zeitsoldat nach § 23 WG 2001, 
2. Teilnahme an der Eignungsausbildung nach § 2b VBG in der bis

zum Ablauf des 31. Dezember 2003 geltenden Fassung, 
3. Verwendung im Unterrichtspraktikum im Sinne des Unterricht-

spraktikumsgesetzes, 
4. Tätigkeit als Lehrbeauftragter im Sinne des § 2a Abs 1 des

Bundesgesetzes über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungs-
tätigkeiten an Hochschulen, wenn 
a) diesen Lektoren und Lehrbeauftragten bereits seit dem 1.

Jänner 1991 ununterbrochen remunerierte Lehraufträge er-
teilt worden sind, die das im § 2a Abs 1 und 2 des Bundes-
gesetzes über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätig-
keiten an Hochschulen genannte Stundenausmaß in den
darauffolgenden Semestern im Durchschnitt jeweils insge-
samt überschritten haben und 

b) diese Lektoren und Lehrbeauftragten während dieses Zeit-
raumes in keinem anderen sozialversicherungspflichtigen
Dienstverhältnis gestanden sind. 
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(7) Für Zeiten einer Verwendung als Vertragslehrer des Entloh-
nungsschemas II L gilt bei der Anwendung des Abs 5 das Erfordernis
des Abs 5 Z 2 auch dann als erfüllt, wenn der Vertragslehrer 

1. sowohl am 1. Mai 1995 
2. als auch danach bis zum allfälligen Beginn einer anderen Ver-

wendung nach den Abs 5 oder 6 in jedem Schuljahr als Ver-
tragslehrer des Entlohnungsschemas II L 

in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft
gestanden ist.

(8) Für die Anwendung des Abs 5 ist die Tätigkeit als kirchlich be-
stellter Religionslehrer einem Dienstverhältnis zu einer inländischen Ge-
bietskörperschaft gleichgestellt.

(9) Auf Aufnahmen in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis, die
vor dem 1. September 2002 erfolgen, ist anstelle des § 12 Abs 3 und
3a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr 119/2002 § 12 Abs 3
in der bis zum 31. August 2002 geltenden Fassung weiterhin anzuwen-
den.

(10) bis (16) (entfallen) 

Vorrückungsstichtag und europäische Integration

§ 113a (1) Weist ein Beamter des Dienststandes oder des Ruhe-
standes Vordienstzeiten 

1. gemäß § 12 Abs 2 Z 1 oder Z 4 lit d, e oder f in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl I Nr 127/1999 auf, die er in einem
Beschäftigungsausmaß von weniger als der Hälfte des für Voll-
beschäftigung vorgeschriebenen Beschäftigungsaus-maßes
zurückgelegt hat, oder 

2. gemäß § 12 Abs 2 Z 1 lit a oder Abs 2f in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl I Nr 87/2001, oder 

3. gemäß § 12 Abs 2f Z 3, oder 
4.  gemäß § 12 Abs 2f Z 1 oder 4

auf, die noch nicht nach einer anderen Bestimmung zur Gänze für
die Ermittlung des Vorrückungsstichtages berücksichtigt worden sind,
und die nun auf Grund des jeweils angeführten Bundesgesetzes zur
Gänze zu berücksichtigen sind, ist auf seinen Antrag der Vorrück-un-
gsstichtag entsprechend zu verbessern.

(2) Antragsberechtigt sind weiters 
1. bei Zutreffen der Voraussetzungen auch ehemalige Beamte

und 
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2. Personen, denen als Angehörige oder Hinterbliebene ein Ver-
sorgungsanspruch nach einem von Abs 1 erfassten Beamten
oder ehemaligen Beamten zusteht. 

Zuständig ist in beiden Fällen jene Dienstbehörde, die zuletzt für die
Beamten zuständig war.

(3) (entfällt)
(4) Eine Verbesserung des Vorrückungsstichtages wird rückwir-

kend mit Beginn des Dienstverhältnisses, frühestens jedoch mit nach-
stehendem Datum wirksam: 

1. in den Fällen des Abs 1 Z 1 mit 1. Jänner 1994, 
2. in den Fällen des Abs 1 Z 2 

a) soweit die Verbesserung auf einer Anrechnung von Zeiten
eines Dienstverhältnisses zu einem inländischen Gemein-
deverband oder einer nach § 12 Abs 2f vergleichbaren Ein-
richtung beruht, mit 1. Jänner 1999, 

b) soweit die Verbesserung auf einer Anrechnung anderer von
§ 12 Abs 2f erfasster Zeiten beruht, mit 1. Jänner 1994, 

3. in den Fällen des Abs 1 Z 3 mit 1. Juni 2002, 
4. in den Fällen des Abs 1 Z 4 mit Wirksamkeitsbeginn des Bei-

trittes zum Europäischen Wirtschaftsraum oder zur Europä-
ischen Union. 

(5) Führt eine rückwirkende Verbesserung des Vorrückungsstich-
tages nach den Abs 1 bis 4 zu einer Verbesserung der besoldungs-
rechtlichen Stellung, ist diese an Stelle der nach dem bisherigen Recht
maßgebenden besoldungsrechtlichen Stellung für allfällige Überlei-
tungsmaßnahmen und Bemessungen von Abfertigungen oder von
Pensionsleistungen maßgebend. Bereits durchgeführte derartige Maß-
nahmen sind von Amts wegen unter Berücksichtigung der geänderten
besoldungsrechtlichen Stellung mit Rückwirkung auf den Tag ihrer sei-
nerzeitigen Wirksamkeit entsprechend zu verbessern.

(6) Führen die Maßnahmen nach den Abs 1 bis 5 zu einer Änderung
des Anfallsdatums und/oder der Höhe einer Jubiläumszuwendung, ist
sie, wenn die Auszahlung bereits fällig ist, von Amts wegen auszuzah-
len. Hat der Beamte aus Anlass des betreffenden 25- oder 40-jährigen
Dienstjubiläums bereits eine Jubiläumszuwendung erhalten, ist sie in
diesem Fall auf den Auszahlungsbetrag anzurechnen.

(7) Für besoldungs- und pensionsrechtliche Ansprüche, die aus der
Anwendung 

1. des Abs 1 Z 1 für Zeiten entstehen, die vor dem 1. August 2003
liegen, ist der Zeitraum vom 17. Juni 1998 bis zum 31. Juli
2003, 
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2. des Abs 1 Z 2 für Zeiten entstehen, die vor dem 1. August 2002
liegen, ist der Zeitraum vom 14. Juli 1997 bis zum 31. Juli 2002,

3. des Abs 1 Z 3 für Zeiten entstehen, die vor dem 1. Jänner 2004
liegen, ist der Zeitraum vom 1. Juni 2002 bis 31. März 2004 

nicht auf die dreijährige Verjährungsfrist des § 13b dieses Bundes-
gesetzes und des § 40 des Pensionsgesetzes 1965 anzurechnen.

Nebengebühren
§ 113b (1) Die Verordnung des Bundesministers für Justiz über die

Pauschalierung der Überstunden- und der Sonn- und Feiertagsvergü-
tung für die in der Bewährungshilfe tätigen Bediensteten der Dienst-
zweige „Höherer Dienst in Justizanstalten und in der Bewährungshilfe“
und „Gehobener sozialer Betreuungsdienst“, BGBl Nr 49/1976, gilt als
Bundesgesetz weiter, bis eine auf Grund des § 15 Abs 2 erlassene, ih-
ren Gegenstand regelnde Pauschalierungsverordnung in Kraft tritt.

(2) (aufgehoben) 
(3) (überholt) 
(4) Verordnungen über Nebengebühren, die auf Grund dieses Bun-

desgesetzes für Beamte der Allgemeinen Verwaltung, Beamte in hand-
werklicher Verwendung, Wachebeamte oder Berufsoffiziere erlassen
worden sind, gelten bei Erfüllung aller übrigen Voraussetzungen auch
für die Beamten jener Besoldungsgruppen, in die die von der jeweiligen
Verordnung erfaßten Beamten gemäß den §§ 254, 262 oder 269 BDG
1979 auf Antrag überzuleiten wären. Soweit dabei Ansprüche von der
Zugehörigkeit zu bestimmten Verwendungsgruppen abhängen, gebüh-
ren sie auch für die gemäß § 139 Abs 2, § 144 Abs 1 oder § 149 Abs 2
BDG 1979 entsprechenden Verwendungs-
gruppen. Nebengebühren für zeit- oder mengenmäßige Mehrleistun-
gen gebühren jedoch nicht, wenn der Beamte ein Fixgehalt oder eine
Zulage bezieht, die den Anspruch auf Abgeltung zeit- und mengenmä-
ßiger Mehrleistungen durch Nebengebühren ausschließt.

(5) bis (8) (aufgehoben) 

Ruhegenußfähigkeit von Mehrleistungsanteilen bestimmter 
Zulagen und Fixgehälter

(aufgehoben) 

Ruhegenußfähigkeit von Fixgehältern
§ 113c (aufgehoben)
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Außerdienststellung

§ 113d (1) Auf Zeiträume, die vor dem 1. August 1996 liegen und
in denen ein Beamter wegen Ausübung eines Mandates im Nationalrat,
im Bundesrat oder in einem Landtag gemäß § 17 Abs 3 und 5 BDG
1979 in der bis zum Ablauf des 31. Juli 1996 geltenden Fassung außer
Dienst gestellt war, sind die §§ 59 und 60 des Pensionsgesetzes 1965,
so anzuwenden, als würde dieser Beamte für jeden Monat der Außer-
dienststellung anspruchsbegründende Nebengebühren in der Höhe
beziehen, die jeweils einem Zwölftel der Nebengebührenwerte ent-
spricht, welche für ihn für das letzte Jahr vor der Außerdienststellung
festgehalten worden sind. 

(2) Beamte, die am 1. September 2000 Mitglieder des Verfassungs-
gerichtshofes sind, können einen Antrag nach § 22 Abs 13 nur bis 30.
September 2001 stellen. Wird ein solcher Antrag nicht gestellt, ist die
Zeit ab der Außerdienststellung nach Art 147 Abs 2 vierter Satz B-VG
nicht für zeitabhängige Rechte zu berücksichtigen. 

Übergangsmaßnahmen zur Erleichterung organisatorischer 
Vereinfachungen

§ 113e (1) Werden Organisationsänderungen durchgeführt, die
eine Straffung der Organisation zum Ziel haben und durch die 

1. mindestens eine Dienststelle aufgelöst wird oder 
2. in einer Dienststelle oder in einem mehrere Dienststellen umfas-

senden Bereich eines Ressorts die Zahl der Organisationsein-
heiten verringert wird, wenn davon mindestens 
a) 20% der Gesamtzahl der Arbeitsplätze oder 
b) 50 Bedienstete 

dieser Dienststelle(n) betroffen sind, 

gebührt dem Beamten, der ausschließlich aus diesem Grund mit
einem niedriger bewerteten Arbeitsplatz als bisher betraut wird, die
Funktionszulage (das Fixgehalt) in dem Ausmaß weiter, in dem es ge-
bühren würde, wenn der Beamte nach wie vor mit dem bisherigen Ar-
beitsplatz betraut wäre.

(2) Der Anspruch auf den Fortbezug nach Abs 1 endet spätestens
nach drei Jahren. Er endet vorzeitig, wenn 

1. der Beamte in dieselbe Funktionsgruppe eingestuft wird wie je-
ne, der die Funktion zugeordnet war, aus der er gemäß Abs 1
abberufen worden ist, oder in eine höhere Funktionsgruppe ein-
gestuft wird oder 
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2. der Beamte aus Gründen, die von ihm zu vertreten sind, von
seinem nunmehrigen Arbeitsplatz abberufen wird, wenn er
nicht mit einem Arbeitsplatz dauernd betraut wird, der dem Ar-
beitsplatz, den er nach der Organisationsänderung gemäß
Abs 1 inne hatte, zumindest gleichwertig ist, oder 

3. der Beamte der Aufforderung der Dienstbehörde, sich um eine
bestimmte ausgeschriebene Funktion zu bewerben, nicht
nachkommt oder eine von der Dienstbehörde angebotene
Funktion nicht annimmt, oder 

4. der fünfjährige Zeitraum der befristeten Ernennung des Beam-
ten gemäß § 141 oder § 145d oder § 152b BDG 1979 bei Bei-
behalten des Arbeitsplatzes enden würde. 

(3) Voraussetzung für das Erlöschen nach Abs 2 Z 3 ist, daß 
1. die ausgeschriebene oder angebotene Funktion einer höheren

Funktionsgruppe zugeordnet ist als jener, der der nunmehrige
Arbeitsplatz des Beamten zugeordnet ist, höchstens aber jener
Funktionsgruppe, der die Funktion zugeordnet ist, aus der der
Beamte gemäß Abs 1 abberufen worden ist, 

2. der Beamte die Ernennungserfordernisse und sonstigen ausbil-
dungsbezogenen Ausschreibungsbedingungen für den ausge-
schriebenen Arbeitsplatz erfüllt, und 

3. der Dienstort, in dem sich der ausgeschriebene Arbeitsplatz
befindet, vom bisherigen Dienstort nicht weiter als 50 km ent-
fernt ist. 

(4) Eine Ergänzungszulage nach den §§ 36, 77 oder 94 gebührt
erst ab dem Enden des Anspruchs auf Fortzahlung nach den Abs 1 bis
3. In diesem Fall sind die §§ 36, 77 oder 94 mit folgenden Abwei-
chungen anzuwenden: 

1. An die Stelle des Tages der Zuweisung gemäß § 36 Abs 1, § 77
Abs 1 und § 94 Abs 1 tritt der Tag des Endens des Anspruchs
auf Fortzahlung nach den Abs 1 bis 3. 

2. Für die Bemessung der Ergänzungszulage ist jene Funktion als
„bisherige Funktion“ heranzuziehen, aus der der Beamte ge-
mäß Abs 1 abberufen worden ist. 

3. Die Ergänzungszulage gebührt nicht, wenn 
a) der Anspruch auf Fortzahlung gemäß Abs 2 Z 1 geendet

hat oder 
b) der Anspruch auf Fortzahlung gemäß Abs 2 Z 3 in einer

Weise geendet hat, die im Fall des Bezuges einer Ergän-
zungszulage nach der Abberufung gemäß Abs 1 zum vor-
zeitigen Erlöschen der Ergänzungszulage geführt hätte. 
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Abfertigung
§ 113f Bei Austritt aus Anlass einer zwischen dem 30. Jänner 2000

und dem 1. Jänner 2002 erfolgten Eheschließung oder einer zwischen
dem 30. Jänner 1996 und dem 1. Jänner 2002 erfolgten Geburt im
Sinne des § 26 Abs 3 Z 2 ist § 26 Abs 3 in der am 31. Dezember 2001
geltenden Fassung weiter anzuwenden.

Fahrtkostenzuschuss
§ 113i (1) Dem Beamten, der im Dezember 2007 Anspruch auf

Fahrtkostenzuschuss gemäß § 20b in der bis zum 31. Dezember 2007
geltenden Fassung gehabt hat und die Voraussetzungen hiefür auch
am 1. Jänner 2008 unverändert erfüllt hätte, gebührt anstelle des Fahrt-
kostenzuschusses nach § 20b in der ab 1. Jänner 2008 geltenden Fas-
sung ein Fahrtkostenzuschuss nach Maßgabe der Abs 2 bis 4.

(2) Der Fahrtkostenzuschuss ist in einem fixen Monatsbetrag in je-
ner Höhe festzusetzen, die sich bei Zugrundelegung der Fahrtauslagen
im Dezember 2007 unter Anwendung eines Eigenanteiles von 49,50
Euro ergeben hätte.

(3) Allfällige Fahrpreisänderungen der Verkehrsunternehmen nach
dem 31. Dezember 2007 bleiben auf die Höhe des Fahrtkostenzu-
schusses nach Abs 2 ohne Auswirkung. Treten sonst Tatsachen ein, die
für die Änderung der Höhe oder den Wegfall des Fahrtkostenzu-
schusses gemäß § 20b in der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden
Fassung von Bedeutung gewesen wären, endet der Anspruch auf die-
sen Fahrtkostenzuschuss mit Ablauf des Tages, an dem diese Tatsa-
chen eingetreten sind. Der Beamte hat solche Tatsachen binnen einem
Monat nach deren Eintreten seiner Dienstbehörde zu melden.

(4) § 20b Abs 4 und 5 in der ab 1. Jänner 2008 geltenden Fassung
ist anzuwenden.

(5) Erfüllt der Beamte die Anspruchsvoraussetzungen sowohl des
Abs 1 als auch des § 20b und ist sein nach Abs 2 festgesetzter Fahrt-
kostenzuschuss geringer als der sich nach § 20b Abs 2 ergebende, ist
auf ihn abweichend von Abs 1, jedoch frühestens ab 1. Jänner 2009,
§ 20b anzuwenden. Ein späteres Wiederaufleben des Anspruchs auf
Fahrtkostenzuschuss nach den Abs 1 bis 4 ist ausgeschlossen.
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UNTERABSCHNITT C

Beamte des Post- und Fernmeldewesens

§ 117 Wird ein Beamter gemäß § 249 BDG 1979 in die Besol-
dungsgruppe der Beamten des Post- und Fernmeldewesens überge-
leitet, so gebührt ihm die besoldungsrechtliche Stellung, die sich aus
der Anwendung des § 107 ergibt. § 12b Abs 3 ist mit der Maßgabe an-
zuwenden, daß auch eine allfällige Verwendungszulage und eine allfäl-
lige Dienstzulage nach § 105 bei der Ermittlung der Ergänzungszulage
dem Gehalt zuzurechnen sind. 

Beamte der Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung

Anwendungsbereich und Gehalt

§ 117a (1) Dieser Abschnitt ist auf die Beamten in der Post- und
Fernmeldehoheitsverwaltung anzuwenden. Der Begriff „Post- und
Fernmeldehoheitsverwaltung“ umfaßt alle Verwendungen bei der
Obersten Post- und Fernmeldebehörde, in den nachgeordneten Fern-
meldebüros, im Frequenz- und Zulassungsbüro sowie im Postbüro.

(2) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsver-
waltung wird durch die Verwendungsgruppe und in ihr durch die Ge-
haltsstufe bestimmt und beträgt: (Siehe Tabelle im Anhang.)

(3) Das Gehalt des Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsver-
waltung beginnt, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt wird, mit
der Gehaltsstufe 1.

Außerordentliche Vorrückung und Dienstalterszulage

§ 117b (1) Dem Beamten, der vier Jahre in der höchsten Gehalts-
stufe verbracht hat, gebührt eine außerordentliche Vorrückung in der
Höhe des letzten Vorrückungsbetrages seiner Verwendungsgruppe.

(2) Dem Beamten, der vier Jahre Anspruch auf die außerordentliche
Vorrückung gehabt hat, gebührt eine ruhegenußfähige Dienstalterszu-
lage im Ausmaß des Eineinhalbfachen der außerordentlichen Vorrü-
ckung. Die Dienstalterszulage gebührt jedenfalls ab dem neunten Jahr
nach Erreichen der Gehaltsstufe 17.

(3) Die §§ 8 und 10 sind anzuwenden.
64



Gehaltsgesetz 1956
Funktionszulage

§ 117c (1) Dem Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwal-
tung gebührt eine ruhegenußfähige Funktionszulage, wenn er dauernd
mit einer Verwendung betraut ist, die nach der Anlage 1 zum BDG 1979
oder durch Verordnung nach § 249b Abs 3 BDG 1979 einer der nach-
stehend angeführten Funktionsgruppen zugeordnet ist. Sie beträgt:
(Siehe Tabelle im Anhang.) 

(2) Durch die für die Verwendungsgruppe PF 1 und für die Funkti-
onsgruppe S der Verwendungsgruppe PF 2 vorgesehene Funktionszu-
lage gelten alle Mehrleistungen des Beamten in zeitlicher und mengen-
mäßiger Hinsicht als abgegolten. 30,89% dieser Funktionszulage gel-
ten als Abgeltung für zeitliche Mehrleistungen.

(3) Dem Meßmechaniker in einer Funküberwachungsstelle, der
dauernd mit der Ausübung dieser Verwendung betraut ist, gebührt eine
ruhegenußfähige Funktionszulage in der Höhe von 82,0 €. 

(4) Die Abs 1 bis 3 sind nicht auf Zeiten anzuwenden, in denen die
vom Beamten ausgeübte Verwendung einer niedrigeren Verwendungs-
gruppe zugeordnet ist als jener, in die der Beamte ernannt ist.

Funktionsabgeltung

§ 117d (1) Übt ein Beamter der Post- und Fernmeldehoheitsver-
waltung eine nach § 249b Abs 3 BDG 1979 einer Funktionsgruppe zu-
geordnete Verwendung mindestens durch 29 aufeinanderfolgende Ka-
lendertage aus, ohne in die betreffende Funktionsgruppe ernannt zu
sein, gebührt ihm hiefür eine nicht ruhegenußfähige Funktionsabgel-
tung im Ausmaß der Funktionszulage, die sich nach den entspre-
chenden Bestimmungen des § 117c ergibt. Hat der Beamte bereits An-
spruch auf eine Funktionszulage, so gebührt die Funktionsabgeltung
nur in dem diese Funktionszulage übersteigenden Ausmaß. 
§ 117c Abs 2 ist anzuwenden.

(2) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der
tatsächlichen Funktionsausübung nach Abs 1 zu laufen.

(3) Die Abs 1 und 2 sind nicht auf Zeiten anzuwenden, in denen die
vom Beamten ausgeübte Verwendung einer niedrigeren Verwendungs-
gruppe zugeordnet ist als jener, in die der Beamte ernannt ist.

(4) Gebührt die Funktionsabgeltung nur für einen Teil des Monats
oder ändert sich im Laufe des Monats die Höhe der Funktionsabgel-
tung, entfällt auf jeden Kalendertag der verhältnismäßige Teil der ent-
sprechenden Funktionsabgeltung. 
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Verwendungszulage, Verwendungsabgeltung und 
Ergänzungszulage

§ 117e (1) Dem Beamten der Post- und Fernmeldehoheitsverwal-
tung gebührt eine ruhegenußfähige Verwendungszulage, wenn er dau-
ernd auf einem Arbeitsplatz einer höherwertigen Verwendungsgruppe
verwendet wird, ohne in diese ernannt zu sein. Diese Verwendungszu-
lage beträgt – außer im Falle des Abs 2 – 50% des Betrages, um den
das Gehalt des Beamten vom Gehalt derselben Gehaltsstufe der hö-
herwertigen Verwendungsgruppe überschritten wird.

(2) Ist für die dauernde Verwendung in der Verwendungsgruppe PF
2 eine niedrigere Funktionszulage als jene, die dem Beamten in der
niedrigeren Verwendungsgruppe gebührt, vorgesehen, so beträgt die
ruhegenußfähige Verwendungszulage 50% des Betrages, der sich aus
dem Unterschiedsbetrag zwischen den Gehältern nach Abs 1 nach
Abzug des Unterschiedsbetrages zwischen den Funktionszulagenan-
sprüchen der niedrigeren und der höheren Verwendungsgruppe ergibt.

(3) Abs 1 ist auf Beamte, die solche Tätigkeiten mindestens durch
29 aufeinanderfolgende Kalendertage ausüben, ohne in die betreffende
Funktionsgruppe ernannt zu sein, mit der Maßgabe anzuwenden, daß
hiefür anstelle der Verwendungszulage eine nicht ruhegenußfähige Ver-
wendungsabgeltung in derselben Höhe gebührt. Eine in der niedrigeren
Verwendungsgruppe gebührende Funktionszulage ist vor Ermittlung
des Differenzbetrages dem Gehalt der niedrigeren Verwendungsgrup-
pe zuzuzählen.

(4) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der
tatsächlichen Funktionsausübung nach Abs 3 zu laufen.

(5) Gebührt die Verwendungsabgeltung nur für einen Teil des Mo-
nats oder ändert sich im Laufe des Monats die Höhe der Verwendungs-
abgeltung, entfällt auf jeden Kalendertag der verhältnismäßige Teil der
entsprechenden Verwendungsabgeltung. 

(6) Wird ein Beamter, der vorübergehend auf einem Arbeitsplatz ei-
ner höheren Verwendungsgruppe seiner Besoldungsgruppe verwendet
wurde, unmittelbar daran anschließend auf diesem Arbeitsplatz dau-
ernd verwendet und würde der für die dauernde Verwendung vorgese-
hene Monatsbezug den für die bisherige vorübergehende Verwendung
vorgesehenen Monatsbezug (zuzüglich Verwendungsabgeltung) unter-
schreiten, gebührt dem Beamten eine nach Maßgabe des Erreichens
eines höheren Gehaltes einzuziehende, für die Bemessung des Ruhe-
genusses anrechenbare Ergänzungszulage im Ausmaß des Unter-
schiedsbetrages.
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Beamte der Allgemeinen Verwaltung und Beamte in 
handwerklicher Verwendung

Gehalt
§ 118 (1) Das Gehalt des Beamten der Allgemeinen Verwaltung

und des Beamten in handwerklicher Verwendung wird durch die
Dienstklasse und in ihr durch die Gehaltsstufe, in der Dienstklasse III
überdies durch die Verwendungsgruppe bestimmt.

(2) Es kommen in Betracht 
1. für die Beamten der Allgemeinen Verwaltung 

a) der Verwendungsgruppe A die Dienstklassen III bis IX, 
b) der Verwendungsgruppe B die Dienstklassen III bis VII, 
c) der Verwendungsgruppe C die Dienstklassen III bis V, 
d) der Verwendungsgruppe D die Dienstklassen III und IV, 
e) der Verwendungsgruppe E die Dienstklasse III, 

2. für die Beamten in handwerklicher Verwendung 
a) der Verwendungsgruppen P 1 und P 2 die Dienstklassen III

und IV, 
b) der Verwendungsgruppen P 3 bis P 5 die Dienstklasse III. 

(3) Das Gehalt beträgt für Beamte der Allgemeinen Verwaltung in
der Dienstklasse III (Siehe Tabelle im Anhang.)

(4) Das Gehalt beträgt für Beamte in handwerklicher Verwendung
in der Dienstklasse III (Siehe Tabelle im Anhang.)

(5) Das Gehalt beträgt für Beamte der Allgemeinen Verwaltung in
den Dienstklassen IV bis IX und für Beamte in handwerklicher Verwen-
dung in der Dienstklasse IV (Siehe Tabelle im Anhang.)

(6) Das Gehalt beginnt mit der Gehaltsstufe 1. Abweichend hievon
beginnt das Gehalt 

1. in der Dienstklasse IV 
a) in den Verwendungsgruppen D, C, P 2 und P 1 mit der Ge-

haltsstufe 3, 
b) in der Verwendungsgruppe B mit der Gehaltsstufe 4, 
c) in der Verwendungsgruppe A mit der Gehaltsstufe 5, 

2. in der Dienstklasse V 
a) in den Verwendungsgruppen C und B mit der Gehaltsstufe

2, 
b) in der Verwendungsgruppe A mit der Gehaltsstufe 3, 

3. in der Dienstklasse VI in der Verwendungsgruppe A mit der Ge-
haltsstufe 2. 
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(7) Dem Beamten der Verwendungsgruppe D gebührt in der Ge-
haltsstufe 4 der Dienstklasse IV anstelle des dort vorgesehenen Ge-
haltes ein Gehalt in der Höhe des in der Gehaltsstufe 17 der Dienstklas-
se III der Verwendungsgruppe D (zuzüglich einer Dienstalterszulage von
zweieinhalb Vorrückungsbeträgen) vorgesehenen Gehaltes.

(8) Dem Beamten der Verwendungsgruppe P 2 gebührt 

1. in der Gehaltsstufe 3 der Dienstklasse IV anstelle des dort vor-
gesehenen Gehaltes ein Gehalt in der Höhe des in der Gehalts-
stufe 17 der Dienstklasse III der Verwendungs-
gruppe P 2 (zuzüglich einer Dienstalterszulage von einem Vor-
rückungsbetrag) vorgesehenen Gehaltes, 

2. in der Gehaltsstufe 4 der Dienstklasse IV anstelle des dort vor-
gesehenen Gehaltes ein Gehalt in der Höhe des in der Gehalts-
stufe 17 der Dienstklasse III der Verwendungsgruppe P 2 (zu-
züglich einer Dienstalterszulage von zweieinhalb Vorrückungs-
beträgen) vorgesehenen Gehaltes. 

(9) bis (11) (aufgehoben) 

Dienstalterszulage

§ 119 (1) Dem Beamten der Allgemeinen Verwaltung und dem Be-
amten in handwerklicher Verwendung, der die höchste Gehaltsstufe ei-
ner Dienstklasse erreicht hat, aus der eine Zeitvorrückung nicht mehr
vorgesehen ist, gebührt 

1. in den Verwendungsgruppen A und B nach vier Jahren, die er
in der höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, eine für die Bemes-
sung des Ruhegenusses anrechenbare Dienstalterszulage im
Ausmaß von eineinhalb Vorrückungsbeträgen seiner Dienst-
klasse, 

2. in den Verwendungsgruppen C, D, E und P 1 bis P 5 nach zwei
Jahren, die er in der höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, eine
für die Bemessung des Ruhegenusses anrechenbare Dienstal-
terszulage im Ausmaß eines Vorrückungsbetrages seiner
Dienstklasse; die Dienstalterszulage erhöht sich nach vier in der
höchsten Gehaltsstufe verbrachten Jahren auf das Ausmaß
von zweieinhalb Vorrückungsbeträgen seiner Dienstklasse. 

(2) Die §§ 8 und 10 sind auf die Zeiträume von vier und zwei Jahren
anzuwenden.
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Verwaltungsdienstzulage

§ 120 (1) Dem Beamten der Allgemeinen Verwaltung und dem Be-
amten in handwerklicher Verwendung gebührt neben dem Gehalt eine
ruhegenußfähige Verwaltungsdienstzulage. Sie beträgt bei Beamten

(2) Die Verwaltungsdienstzulage gebührt nicht für Zeiträume, für die
der Beamte gemäß § 131 Anspruch auf die Heeresdienstzulage hat.

Verwendungszulage

§ 121 (1) Dem Beamten der Allgemeinen Verwaltung und dem Be-
amten in handwerklicher Verwendung gebührt eine ruhegenußfähige
Verwendungszulage, wenn er dauernd 

1. in erheblichem Ausmaß Dienste verrichtet, die einer höheren
Verwendungsgruppe zuzuordnen sind, 

2. einen Dienst verrichtet, der regelmäßig nur von Beamten einer
höheren Dienstklasse erwartet werden kann, oder 

3. ein besonderes Maß an Verantwortung für die Führung der Ge-
schäfte der Allgemeinen Verwaltung zu tragen hat und diese
Verantwortung über dem Ausmaß an Verantwortung liegt, das
Beamte in gleicher dienst- und besoldungsrechtlicher Stellung
tragen. 

(2) Die Verwendungszulage ist mit Vorrückungsbeträgen oder hal-
ben Vorrückungsbeträgen der Dienstklasse und Verwendungsgruppe
zu bemessen, der der Beamte angehört. Sie darf 

1. in den Fällen des Abs 1 Z 1 und 2 je drei Vorrückungsbeträge
und 

2. im Falle des Abs 1 Z 3 vier Vorrückungsbeträge 

nicht übersteigen. In der Dienstklasse III der Verwendungsgruppe A
sind für die Ermittlung der Vorrückungsbeträge auch die für die Verwen-
dungsgruppe A im Wege der Zeitvorrückung erreichbaren Gehaltsstu-
fen der Dienstklasse IV zu berücksichtigen.

(3) Die Verwendungszulage nach Abs 1 Z 3 kann auch in Hundert-
sätzen des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V bemessen
werden, wenn dies im Hinblick auf den Grad der höheren Verantwor-

in den Dienstklassen Euro

III bis V 148,9 €

VI bis IX 189,1 €
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tung erforderlich ist. Sie darf in diesem Fall 50% dieses Gehaltes nicht
übersteigen.

(4) Innerhalb dieser Grenzen ist 
1. die Verwendungszulage nach Abs 1 Z 1 und 2 nach der Höher-

wertigkeit der Leistung und 
2. die Verwendungszulage nach Abs 1 Z 3 nach dem Grad der

höheren Verantwortung und unter entsprechender Bedacht-
nahme auf die vom Beamten in zeitlicher oder mengenmäßiger
Hinsicht zu erbringenden Mehrleistungen 

zu bemessen. 

(4a) Die Zahl der angeordneten Überstunden und die Menge allfäl-
liger sonstiger Mehrdienstleistungen, die der Bemessung des unter Be-
dachtnahme auf die vom Beamten in zeitlicher oder mengenmäßiger
Hinsicht zu erbringenden Mehrleistungen bemessenen Teiles (Mehrleis-
tungsanteiles) der Verwendungszulage nach Abs 1 Z 3 zugrunde lie-
gen, sind im Laufe des Dezember 1996 für die Zeit ab 1. Jänner 1997
im Verhältnis 85,5 : 83 zu verringern.

(4b) Der Mehrleistungsanteil dieser Verwendungszulage ist ab dem
Tag, mit dem die Verringerung nach Abs 4a wirksam wird, im Ausmaß
von 83% der sich aus den Abs 2 oder 3 ergebenden Höhe durch Be-
scheid festzusetzen. Ist die Verwendungszulage in Vorrückungsbeträ-
gen festgesetzt, gelten die der Gehaltsstufe des Beamten näher liegen-
den Vorrückungsbeträge als Mehrleistungsanteil, die ferner liegenden
Vorrückungsbeträge als Funktionsanteil der Verwendungszulage. Ist
das Ausmaß des Mehrleistungsanteiles nicht festgesetzt, so ist die ge-
samte Verwendungszulage nach Abs 1 Z 3 im Ausmaß von 91,5%
durch Bescheid festzusetzen. Wird eine Verwendungszulage nach
Abs 1 Z 3 mit Wirkung vom 1. Jänner 1997 oder mit Wirkung von einem
späteren Tag 

1. erstmalig bemessen oder 
2. aus einem anderen als dem in Abs 4a angeführten Grund neu

bemessen, 

so sind die Bemessungsvorschriften des ersten und zweiten Satzes
ab dem Tag der Wirksamkeit dieser Bemessung oder Neube-
messung auf den Mehrleistungsanteil dieser Verwendungszulage anzu-
wenden; der Mehrleistungsanteil der Verwendungszulage ist jedenfalls
gesondert auszuweisen.

(5) Durch die Verwendungszulage nach Abs 1 Z 3 gelten alle Mehr-
leistungen des Beamten in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht als
abgegolten.
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(6) Die Verwendungszulage ist neu zu bemessen, wenn der Beamte
befördert, überstellt oder auf einen anderen Arbeitsplatz versetzt wird.

(7) Hat ein Beamter in einem Dienstbereich, bei dem es gemäß § 41
BDG 1979 nach der Natur des Dienstes notwendig ist, die Beamten
nach einiger Zeit zu einer anderen Dienststelle zu versetz-en, während
der letzten zwölf Jahre vor seinem Übertritt oder seiner Versetzung in
den Ruhestand während insgesamt 96 Monaten hindurch Anspruch
auf eine Verwendungszulage nach Abs 1 Z 3 gehabt und ist dieser An-
spruch vor seinem Übertritt oder seiner Versetzung in den Ruhestand
weggefallen, so ist diese Zulage nach den der letzten Bemessung zu-
grundeliegenden Kriterien (Anzahl der Vorrückungsbeträge oder Hun-
dertsätze des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V) ruhege-
nußfähig.

(8) § 113e Abs 1 bis 3 ist auch auf die Verwendungszulage nach
Abs 1 Z 3 anzuwenden. Abweichend vom § 113e Abs 2 Z 1 endet der
Anspruch auf Fortbezug der Verwendungszulage vorzeitig, wenn der
Beamte 

1. dauernd mit einem Arbeitsplatz betraut wird, für den eine gleich
hohe oder höhere Verwendungszulage nach Abs 1 Z 3 ge-
bührt, oder 

2. in eine andere Besoldungs- oder Verwendungsgruppe über-
stellt oder übergeleitet wird. 

Verwendungsabgeltung

§ 122 (1) Leistet der Beamte die im § 121 Abs 1 erwähnten Dienste
nicht dauernd, aber mindestens durch 29 aufeinanderfolgende Kalen-
dertage, so gebührt ihm hiefür eine nicht ruhegenußfähige Verwen-
dungsabgeltung.

(2) Die Frist von 29 Kalendertagen beginnt mit dem ersten Tag der
tatsächlichen Funktionsausübung nach Abs 1 zu laufen.

(3) Auf die Bemessung der Verwendungsabgeltung ist § 121 Abs 2
bis 4b, auf die Abgeltung zeit- und mengenmäßiger Mehrleistungen
durch die Verwendungsabgeltung ist § 121 Abs 5 anzuwenden.

(4) Gebührt die Verwendungsabgeltung nur für einen Teil des Mo-
nates oder ändert sich im Laufe des Monates die Höhe der Verwen-
dungsabgeltung, so entfällt auf jeden Kalendertag der verhältnismäßige
Teil der entsprechenden Verwendungsabgeltung. 
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Erreichen eines höheren Gehaltes
§ 125 Der Beamte der Allgemeinen Verwaltung und der Beamte in

handwerklicher Verwendung erreichen ein höheres Gehalt durch 
1. Vorrückung (§§ 8 und 10) 
2. Zeitvorrückung (§ 126), 
3. Beförderung (§ 127), 
4. Überstellung in eine höhere Verwendungsgruppe (§ 12a Abs 1

bis 4 und § 128) und 
5. Neufestsetzung der besoldungsrechtlichen Stellung (§ 12a

Abs 5). 

Zeitvorrückung
§ 126 (1) Durch die Zeitvorrückung erreichen der Beamte der All-

gemeinen Verwaltung und der Beamte in handwerklicher Verwendung
das Gehalt der nächsthöheren Dienstklasse, ohne zum Beamten dieser
Dienstklasse ernannt zu werden.

(2) Im Wege der Zeitvorrückung erreicht der Beamte 
der Verwendungsgruppen C und P 1 – die Dienstklasse IV,
der Verwendungsgruppe B – die Dienstklassen IV und V,
der Verwendungsgruppe A – die Dienstklassen IV bis VI.
(3) Die Zeitvorrückung tritt nach zwei Jahren, die der Beamte in der

höchsten Gehaltsstufe einer Dienstklasse verbracht hat, ein. Die §§ 8
und 10 sind auf diese Zeiten anzuwenden.

(4) Ist das Gehalt der niedrigsten in der neuen Dienstklasse für die
Verwendungsgruppe des Beamten vorgesehenen Gehaltsstufe nied-
riger als das bisherige Gehalt oder ist es diesem gleich, so gebührt dem
Beamten das in der neuen Dienstklasse vorgesehene nächsthöhere
Gehalt.

Beförderung
§ 127 (1) Beförderung ist die Ernennung eines Beamten der Allge-

meinen Verwaltung oder eines Beamten in handwerklicher Verwendung
zum Beamten der nächsthöheren Dienstklasse seiner Verwendungs-
gruppe.

(2) Für Beamte der Verwendungsgruppen D, C, B, A, P 2 und 
P 1 kann eine Beförderung in die Dienstklasse IV frühestens mit einer
für die Vorrückung maßgebenden Dienstzeit erfolgen, die nach zwei in
der höchsten Gehaltsstufe ihrer Verwendungsgruppe in der Dienstklas-
se III verbrachten Jahren erreicht wird.
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(3) Ist das Gehalt der niedrigsten in der neuen Dienstklasse für die
Verwendungsgruppe eines Beamten vorgesehenen Gehaltsstufe nied-
riger als das bisherige Gehalt, so erhält der Beamte die dem bisherigen
Gehalt entsprechende Gehaltsstufe, wenn aber ein solches Gehalt
nicht vorgesehen ist, die Gehaltsstufe mit dem nächsthöheren Gehalt.

(4) Nach einer Beförderung rückt der Beamte in dem Zeitpunkt vor,
in dem er nach Abs 3 in der bisherigen Dienstklasse die Voraussetzung
für das Erreichen der nächsthöheren Gehaltsstufe der neuen Dienst-
klasse erfüllt hätte, spätestens aber nach zwei Jahren. Bis zum Ausmaß
von vier Jahren ist die Zeit anzurechnen, die in der höchsten Gehalts-
stufe einer Dienstklasse verbracht wurde, aus der heraus in der betref-
fenden Verwendungsgruppe eine Zeitvorrückung nicht vorgesehen ist.

(5) Abweichend hievon wird in jenen Fällen, in denen für die Beför-
derung in eine höhere Dienstklasse zwingend die Zurücklegung von
zwei Jahren in der höchsten Gehaltsstufe der niedrigsten Dienstklasse
vorgeschrieben ist, die in der höchsten Gehaltsstufe dieser Dienstklas-
se verbrachte Zeit bis zum Ausmaß von vier Jahren angerechnet, so-
weit sie die zwingend in dieser Gehaltsstufe zurückzulegende Zeit über-
steigt.

(6) Hat der Beamte das Gehalt der Dienstklasse, in die er ernannt
wird, im Wege der Zeitvorrückung bereits erreicht, so ändern sich mit
der Beförderung die Gehaltsstufe und der nächste Vorrückungstermin
nicht.

(7) Wird ein Beamter der Verwendungsgruppe C in die Dienstklasse
V befördert, so wird abweichend vom Abs 4 auch die in der Gehalts-
stufe 8 der Dienstklasse IV zurückgelegte Dienstzeit angerechnet.

(8) Die §§ 8 und 10 sind auf die in den Abs 2, 4, 5 und 7 angeführ-
ten Zeiten anzuwenden.

Überstellung

§ 128 (1) Wird ein Beamter der Dienstklasse V oder einer höheren
Dienstklasse in eine gleichwertige oder höhere Verwendungsgruppe
überstellt und hat er in der bisherigen Verwendungsgruppe bereits eine
in seiner Dienstklasse auch für die neue Verwendungsgruppe vorgese-
hene Gehaltsstufe erreicht, so ändern sich abweichend vom § 12a
Abs 3 und 4 die Gehaltsstufe und der nächste Vorrückungstermin nicht.

(2) Dem Beamten der Allgemeinen Verwaltung gebührt jedoch min-
destens die besoldungsrechtliche Stellung, die sich ergeben würde,
wenn er die in der bisherigen Verwendungsgruppe für die Vorrückung
berücksichtigte Gesamtdienstzeit in dem Ausmaß als Beamter der hö-
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heren Verwendungsgruppe zurückgelegt hätte, die sich bei Anwen-
dung des § 12a Abs 3 oder 4 ergeben würde.

(3) Ist bei einer Überstellung nach § 12a Abs 6 oder 7 die bisherige
Dienstklasse des Beamten in der neuen Verwendungsgruppe nicht
mehr durch Zeitvorrückung erreichbar, so gebühren dem Beamten die
höchste Gehaltsstufe der Dienstklasse, die in der niedrigeren Verwen-
dungsgruppe noch durch Zeitvorrückung erreichbar ist, und die ent-
sprechende Dienstalterszulage.

Omnibuslenkerzulage
§ 130 Dem Beamten des Mittleren Post- und Fernmeldedienstes

gebührt, 
1. solange er ständig als Omnibuslenker verwendet wird, 
2. wenn er infolge eines im Omnibuslenkerdienst erlittenen Dienst-

unfalles nicht mehr in diesem Dienst verwendet werden kann, 
eine ruhegenußfähige Omnibuslenkerzulage von 70,9 €. 

ABSCHNITT XII
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Teuerungszulagen
§ 170 (1) Sofern es zur Anpassung der Monatsbezüge an geän-

derte Lebenshaltungskosten notwendig ist, können durch Verordnung
der Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des
Nationalrates Teuerungszulagen gewährt werden. Diese Teuerungszu-
lagen sind in Hundertsätzen festzusetzen. Sie können für die einzelnen
Teile des Monatsbezuges (§ 3 Abs 2) auch verschieden hoch festge-
setzt werden.

(2) Die Teuerungszulagen teilen das rechtliche Schicksal des Teiles
des Monatsbezuges, zu dem sie gewährt werden. 

Einmalzahlung
§ 170a (1) Dem Beamten des Dienststandes, der nicht gemäß § 17

Abs 1a des Poststrukturgesetzes, BGBl Nr 201/1996, zugewiesen ist,
gebührt im Monat Mai 2008 eine Einmalzahlung in Höhe von 175 €,
wenn er am 1. Mai 2008 Anspruch auf Gehalt hat.

(2) Der im Abs 1 genannte Betrag entspricht einem vollen BeschÌf-
tigungsausmaß und ist entsprechend dem Beschäftigungsausmaß,
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das der Beamte am 1. Mai 2008 hat, zu aliquotieren. Wenn die Beamtin
am 1. Mai 2008 nach § 3 Abs 1 bis 3 oder § 5 Abs 1 MSchG 1979 nicht
beschäftigt werden darf, ist von jenem Beschäftigungsausmaß auszu-
gehen, das für die Beamtin unmittelbar vor Beginn des Beschäftigungs-
verotes gegolten hat.

Automationsunterstützte Datenverarbeitung

§ 171 (1) Im Sinne des § 280 BDG 1979 ist der Bundeskanzler er-
mächtigt, soweit dies zur Wahrnehmung der ihm in Vollziehung dieses
Bundesgesetzes übertragenen Mitwirkungsbefugnisse eine wesent-
liche Voraussetzung bildet, in die von § 280 Abs 1 BDG 1979 erfaßten
Personaldatensysteme direkt Einsicht zu nehmen. Die Einsichtnahme
ist nur in jenen Bereichen zulässig, in denen dem Bundeskanzler ein
Mitwirkungsrecht zukommt. 

(2) Der Bundeskanzler ist weiters ermächtigt, Daten aus den von
§ 280 Abs 1 BDG 1979 erfaßten Personaldatensystemen für statisti-
sche Auswertungen zu verwenden, soweit dies zur Wahrnehmung der
ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben im Bereich der allgemeinen Per-
sonalangelegenheiten öffentlich Bediensteter und der finanziellen An-
gelegenheiten des Dienstverhältnisses öffentlich Bediensteter eine we-
sentliche Voraussetzung bildet. 

Ausgleichstaxe nach dem Behinderteneinstellungsgesetz

§ 171a Die dem Dienstgeber Republik Österreich zentral zu ver-
rechnende Ausgleichstaxe nach § 9 des Behinderteneinstellungsge-
setzes, BGBl Nr 22/1970, ist vom Bundeskanzler nach dem Verursa-
cherprinzip je Kalenderjahr im Nachhinein den einzelnen Bundesminis-
terien weiterzuverrechnen. 

Öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse zu Fonds, 
Stiftungen oder Anstalten

§ 172 Auf Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis zu Fonds, Stiftungen oder Anstalten stehen, die von Organen
des Bundes oder von Personen (Personengemeinschaften) verwaltet
werden, die hiezu von Organen des Bundes bestellt sind, sind die Be-
stimmungen dieses Bundesgesetzes dem Sinne nach so weit anzu-
wenden, als nicht etwas anderes bestimmt ist. 
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Verweisungen auf andere Bundesgesetze
§ 173 Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze

verwiesen wird, sind diese – sofern nicht ausdrücklich anderes ange-
ordnet wird – in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

Verordnungen
§ 174 Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes und seiner

Novellen können ab dem Tage der Kundmachung dieses Bundesge-
setzes oder der betreffenden Novelle erlassen werden. Die Verord-
nungen treten frühestens mit dem Tag in Kraft, mit dem die betreffende
Verordnungsermächtigung in Kraft tritt. 

Vollziehung
§ 176 Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die Bundes-

regierung, in Angelegenheiten jedoch, die nur den Wirkungsbereich
eines Bundesministers betreffen, dieser Bundesminister betraut.
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